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Am 20. November 2012 wurde das im Jahr 1989 von den 
Vereinten Nationen verabschiedete Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes, auch UN-Kinderrechtskonvention 
genannt, 23 Jahre alt. Eine Erfolgsgeschichte: Es ist der am 
meisten ratifizierte Menschenrechtsvertrag. 193 Staaten 
haben sich zur Umsetzung verpflichtet. Ergänzt wurde die 
Konvention um drei Zusatzprotokolle (sogenannte Fakul-
tativprotokolle). Eines bezieht sich auf die Beteiligung von 
Kindern an bewaffneten Konflikten und soll ihren Schutz 
wirksam verbessern. Es trat am 12. Februar 2002 in Kraft 
und wurde inzwischen von 150 Staaten ratifiziert, darunter 
Deutschland.

Beim Thema Kindersoldaten gab es seit 2002 einige 
Erfolge: So ist das Bewusstsein darüber, dass die Ausbeu-
tung von Mädchen und Jungen als Soldaten ein Verbrechen 
ist, weltweit deutlich gestiegen. Regierungen und Oppositi-
onsgruppen, die Kinder für militärische Zwecke einsetzen, 
stehen weltweit am Pranger, in den Medien und auch in 
Berichten von UN-Organen wie dem UN-Sicherheitsrat 
und dem UN-Generalsekretär. Auch bei der Strafverfol-
gung gab es bedeutende Fortschritte: Der Internationale 
Strafgerichtshof in Den Haag sprach 2012 die ersten Ver-
urteilungen wegen des Einsatzes von Kindern als Soldaten 
aus, weitere Verfahren laufen.

Doch trotz dieser Erfolge gibt es groben Schätzungen 
zufolge nach wie vor etwa 250.000 Kindersoldaten welt-
weit. Sie müssen sich an Kampfhandlungen beteiligen, sie 
übernehmen Boten- und Kochdienste, müssen schwere 
Lasten tragen, viele von ihnen werden sexuell missbraucht, 
gefoltert und ermordet. Manche Regierungen sind auch 
dazu übergegangen, den militärischen Missbrauch der Kin-
der besser zu verstecken, indem ihre Armeen Minderjäh-
rige ohne Uniform als Spione anwerben oder verbündeten 
paramilitärischen Gruppen die Anwerbung überlassen, wie 
beispielsweise in Kolumbien oder den Philippinen.

Wie können Staaten zur Rechenschaft gezogen werden 
und wie wird sichergestellt, dass sie ihren Verpflichtungen 
nachkommen? Die UN-Kinderrechtskonvention sieht 
dafür einen regelmäßigen Staatenbericht vor (Artikel 44). 
Durch den Beschluss der UN-Generalversammlung vom 
Dezember 2011 für das dritte Zusatzprotokoll zur Kinder-
rechtskonvention werden in absehbarer Zeit auch Indivi-
dualbeschwerden von Kindern möglich sein, deren Rechte 
verletzt worden sind.

In den Staatenberichten müssen die Mitgliedsstaaten alle 
fünf Jahre einem speziell eingerichteten UN-Ausschuss (tre-
aty body) ihre Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention 
in ihrem Land darlegen. Der UN-Ausschuss für die Rechte 

des Kindes in Genf überwacht die Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention und ihrer Zusatzprotokolle. In dieses 
Verfahren werden auch Nichtregierungsorganisationen ein-
bezogen. Sie haben die Möglichkeit, einen Schattenbericht 
oder ergänzenden Bericht beim UN-Ausschuss einzureichen 
und an einer Anhörung des 18-köpfigen internationalen 
Expertengremiums teilzunehmen. Das Verfahren endet 
damit, dass der UN-Ausschuss nach der Beratung des Regie-
rungsberichts abschließende Empfehlungen (Concluding 
Observations) verfasst. Für den darauf folgenden Berichtszy-
klus erwartet der UN-Ausschuss, dass die Regierung Stellung 
bezieht und Rechenschaft ablegt über die Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen.

Der vorliegende Schattenbericht bezieht sich auf den dritten 
und vierten Bericht der Bundesrepublik Deutschland an die 
Vereinten Nationen zur Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention und ihrer Zusatzprotokolle. Dieser Bericht 
wurde Mitte 2010 vom Bundeskabinett verabschiedet und 
liegt dem UN-Ausschuss zur Prüfung vor. Da Deutschland 
seine Verpflichtungen zum Thema Kindersoldaten und die 
abschließenden Empfehlungen des UN-Ausschusses aus 
unserer Sicht nach wie vor unzureichend umsetzt, haben 
sich mehrere Kinderrechtsorganisationen entschlossen, 
einen Schattenbericht erstellen zu lassen, der 2011 heraus-
kam. Da der UN-Ausschuss sich wegen Arbeitsüberlastung 
erst im Juni dieses Jahres mit den deutschen Berichten 
beschäftigen wird, wurde der Schattenbericht Kindersol-
daten 2011 vollständig überarbeitet. Der jetzt vorliegende 
Schattenbericht Kindersoldaten 2013 wird von der Kinder-
nothilfe, Plan, terre des hommes, UNICEF Deutschland und 
World Vision herausgegeben, ebenso wie vom Deutschen 
Bündnis Kindersoldaten, einem Bündnis von zwölf Nichtre-
gierungsorganisationen. Inhaltlich schließt er an den Schat-
tenbericht Kindersoldaten 2007 aus dem letzten Berichtszy-
klus an, den die Kinderhilfswerke Kindernothilfe und terre 
des hommes herausgegeben hatten.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei dem Rechtswissen-
schaftler Dr. Hendrik Cremer bedanken, den wir als Autor 
für diesen Bericht gewinnen konnten. Unser Dank gilt 
auch Robert Lindner von Oxfam (Thema Waffenexporte) 
sowie Niels Espenhorst vom Bundesfachverband Unbeglei-
tete Minderjährige Flüchtlinge (Thema Flüchtlingskinder). 
Ebenso danken wir allen Mitgliedsorganisationen des Bünd-
nisses Kindersoldaten und allen anderen, die uns unterstützt 
haben.

Wie schon im Schattenbericht Kindersoldaten 2007 stellt 
auch dieser Schattenbericht erhebliche Defizite bei der 
Einhaltung der menschenrechtlichen Verpflichtungen 
Deutschlands fest. Behandelt werden folgende Themen, die 

1. Vorwort 
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sich auf Artikel des Zusatzprotokolls zur UN-Kinderrechts-
konvention und auf Empfehlungen des UN-Ausschusses an 
Deutschland aus dem letzten Berichtszyklus beziehen:

• Rekrutierung Minderjähriger durch die Bundeswehr

• Menschenrechts- und Friedenserziehung in Deutschland

• Werbung für den Einsatz der Bundeswehr im Ausland 
und für die Bundeswehr als Arbeitgeber, insbesondere an 
deutschen Schulen

• Waffenexporte

• Umgang Deutschlands mit Kindersoldaten, die als Flücht-
linge nach Deutschland gekommen sind.

Deutschland hat bei der Erarbeitung des Zusatzprotokolls 
eine Vorreiterrolle und Vorbildfunktion eingenommen. 
Dieses Engagement sollte sich auch in der Umsetzung und 
Berichterstattung widerspiegeln. Leider konnten seit der 
letzten Berichtsrunde 2008 kaum Fortschritte bei den Defi-
ziten und den Empfehlungen des UN-Ausschusses festge-
stellt werden. Mit entsprechendem politischen Willen wäre 
es aber schnell möglich, dies zu ändern.

Es ist für die betroffenen Kinder und Jugendlichen drin-
gend nötig, dass es beim Thema Kindersoldaten auf natio-
naler und internationaler Ebene weitere Fortschritte gibt. 
Wir hoffen, dass dieser Schattenbericht und die darin ent-
haltenen Empfehlungen dazu beitragen können.

Antje Weber, Kindernothilfe
Samia Kassid, Plan
Ralf Willinger, terre des hommes
Anna Stechert, UNICEF Deutschland
Ekkehard Forberg, World Vision
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Wesentlicher Bezugsrahmen des folgenden Berichts ist das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) betreffend die 
Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten aus 
dem Jahr 2000.1 Deutschland hat das Protokoll (im Fol-
genden »Zusatzprotokoll«) am 13. Dezember 2004 rati-
fiziert. Sofern für die Themen des vorliegenden Berichts 
Verpflichtungen Deutschlands von Relevanz sind, die sich 
aus der Kinderrechtskonvention ergeben, wird auch auf 
diese eingegangen. 

Die Schaffung des Zusatzprotokolls rührt aus einer ekla-
tanten Schutzlücke der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) 
von 1989: Nach der KRK (Artikel 38) haben die Vertrags-
staaten lediglich sicherzustellen, dass Minderjährige, die 
das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht in 
ihre Streitkräfte eingezogen werden und nicht unmittelbar 
an Feindseligkeiten teilnehmen. Diese Regelungen stehen 
im Widerspruch zum Schutzzweck der KRK, Minderjährige 
bis zum Eintritt ihrer Volljährigkeit einem besonderen men-
schenrechtlichen Schutz zu unterstellen und waren Anlass 
für die Schaffung des Zusatzprotokolls. 

Das Zusatzprotokoll resultiert aus einer internationalen 
Kampagne in den 1990er Jahren. Eine bedeutende Rolle 
spielte dabei die »Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers«.2 Ihre zentrale Forderung lautet: Niemand, der 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soll angewor-
ben, zwangsweise oder freiwillig rekrutiert oder in Feindse-
ligkeiten eingesetzt werden – egal, ob dies durch reguläre 
nationale Streitkräfte oder durch irreguläre nichtstaatliche 
bewaffnete Gruppen erfolge (»straight-18«-Position).

Nach dieser Forderung sind Minderjährige aufgrund ihrer 
besonderen Schutzbedürftigkeit grundsätzlich von militä-
rischen Strukturen, militärischem Drill und Militäreinsät-
zen fernzuhalten. Dies gilt insbesondere für den Umgang 
mit Waffen.

1  Das Protokoll ist im Februar 2002 in Kraft getreten.

2  Die »Coalition to Stop the Use of Child Soldiers« war 
ein 1998 gegründetes Bündnis von internationalen Nicht-
regierungsorganisationen, das sich bis 2011 gegen den 
Missbrauch von Kindern als Soldaten einsetzte. Die sechs 
Mitgliedsorganisationen waren Amnesty International, 
Human Rights Watch, International Federation terre des 
hommes, International Save the Children Alliance, Jesuit 
Refugee Service und Quaker United Nations Office. 2011 
änderte die Coalition ihre Struktur und ist seitdem eine 
unabhängige Menschenrechtsorganisation namens Child 
Soldiers International (www.child-soldiers.org).

Ein weiteres Argument, die Einziehung Minderjähriger 
nicht nur nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, sondern 
auch nationalen Streitkräften zu verbieten, besteht darin, 
dass nichtstaatliche bewaffnete Gruppen andernfalls die 
Möglichkeit hätten, auf die Praxis nationaler Streitkräfte zu 
verweisen und damit die Rekrutierung Minderjähriger zu 
rechtfertigen. Um nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen 
diese Argumentationsgrundlage zu entziehen, solle das 
Einziehungsverbot hinsichtlich Minderjähriger für jegliche 
Form von Streitkräften und bewaffneten Gruppen gelten.

Die Forderung der »Coalition to Stop the Use of Child 
Soldiers« konnte sich bei den Verhandlungen zum Zusatz-
protokoll indes nicht durchsetzen. Das Zusatzprotokoll 
verbietet nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen jede Form 
der Rekrutierung unter 18-Jähriger. Nationale Streitkräfte 
dürfen dagegen keine unter 18-Jährigen zwangsweise ein-
ziehen, das Rekrutieren von Freiwilligen über 15-Jähriger 
bleibt aber grundsätzlich möglich. Dabei liegt es in der Hand 
des jeweiligen Vertragsstaates, das Alter im Hinblick auf die 
Rekrutierung Freiwilliger in die nationalen Streitkräfte auf 
18 Jahre anzuheben.

Auch wenn sich die »straight-18«-Position nicht durchsetzen 
konnte, verpflichtet das Zusatzprotokoll – und die Kinder-
rechtskonvention – die Staaten, welche die Einziehung von 
Freiwilligen unter 18 Jahren gestatten, zu einem weitrei-
chenden Schutz Minderjähriger. So enthält das Protokoll 
einen nicht abschließenden Katalog an Sicherungsmaß-
nahmen, die von den Vertragsstaaten hinsichtlich der Ein-
ziehung Freiwilliger zu beachten sind.3  

Darüber hinaus enthält das Zusatzprotokoll eine Vielfalt 
von staatlichen Verpflichtungen zum Schutz von Minder-
jährigen. Dies betrifft etwa das Verbot und die strafrecht-
liche Ahndung der Einziehung von Kindersoldaten4 durch 

3  Art. 3 Abs. 3 Fakultativprotokoll (FP)

4  Eine rechtsverbindliche Definition des Begriffs Kindersol-
daten gibt es nicht. Das diesem Schattenbericht zugrunde 
liegende »Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern 
an bewaffneten Konflikten« aus dem Jahre 2002 bezieht 
sich auf Kinder, die von Streitkräften oder nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppen eingezogen wurden oder werden sol-
len. In aktuelleren Dokumenten wie den Pariser Prinzipien 
vom Februar 2007 (www.unicef.org/emerg/files/ParisPrin-
ciples310107English.pdf) spricht man von »Kindern, die mit 
Streitkräften oder bewaffneten Gruppen assoziiert« sind. 
Nach der dort genannten, allgemein anerkannten Definition 
sind dies »alle Personen unter 18 Jahren, die von Streit-
kräften oder bewaffneten Gruppen rekrutiert oder benutzt 
werden oder wurden, egal in welcher Funktion oder Rolle, 
darunter Kinder, die als Kämpfer, Köche, Träger, Nachrich-

2. Einleitung
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bewaffnete Gruppen.5 Die staatlichen Verpflichtungen des 
Protokolls beziehen sich nicht nur auf die nationale, sondern 
ebenso auf die zwischenstaatliche und internationale Ebene.6  
Dies betrifft unter anderem die Pflicht zur Ergreifung präven-
tiver Maßnahmen zur Verhütung »aller« Verstöße gegen das 
Protokoll.7 Das Zusatzprotokoll hat im Übrigen erhebliche 
Bedeutung für ehemalige Kindersoldaten, die nach Deutsch-
land fliehen.8

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes beriet 2008 über 
den Erstbericht Deutschlands zum Zusatzprotokoll. In seinen 
abschließenden Empfehlungen (Concluding Observations) 
vom 1. Februar 20089 hob der Ausschuss eine erhebliche 
Anzahl von Punkten hervor, die es in Deutschland in recht-
licher und tatsächlicher Hinsicht zu verbessern gelte. Einige 
dieser Empfehlungen werden in diesem Bericht aufgegriffen. 

Grundsätzlich liegt den folgenden Ausführungen eine 
Schwerpunktsetzung in der Themenauswahl zugrunde. Dabei 
wird gegebenenfalls zu den Ausführungen im aktuellen 
Staatenbericht Deutschlands10 Bezug genommen. Das gegen-
wärtige Verfahren bezieht sich auf den Stand der Umsetzung 
der Kinderrechtskonvention wie auch auf Maßnahmen zur 
Umsetzung des Zusatzprotokolls in Deutschland. 

tenübermittler, Spione oder zu sexuellen Zwecken benutzt 
wurden. Ausdrücklich sind es nicht nur Kinder, die aktiv an 
Kampfhandlungen teilgenommen haben.« In diesem Sinne 
wird der Begriff »Kindersoldaten« in diesem Schattenbericht 
verwendet.

5  Art. 4 FP. Siehe dazu UN-Ausschuss für die Rechte des 
Kindes, Abschließende Empfehlungen (Concluding Observa-
tions) zu Deutschland vom 1. Februar 2008, Ziffer 14 und 15, 
www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-
DEU-CO-1.pdf

6  Art. 7 FP

7  Art. 7 Abs. 1, S. 1 FP

8  Artikel 6 Abs. 3

9  Die Empfehlungen finden sich unter www2.ohchr.org/en-
glish/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-DEU-CO-1.pdf

10  Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte des Kindes, www.bmfsfj.de/BMFSFJ/
Service/Publikationen/publikationsliste,did=151198.html

7Schattenbericht Kindersoldaten 2013



3.1. Rekrutierung von 17-Jährigen in die 
Bundeswehr

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat in sei-
nen abschließenden Empfehlungen zu Deutschland von 
Februar 2008 darauf hingewiesen, dass die große Mehrheit 
der Vertragsstaaten des Zusatzprotokolls die freiwillige Ein-
berufung von Minderjährigen nicht erlaubt. Der Ausschuss 
hat vor diesem Hintergrund angeregt, dass Deutschland 
ebenfalls das Mindestalter für die Rekrutierung in die Bun-
deswehr auf 18 Jahre anhebt, um den rechtlichen Schutz 
von Kindern insgesamt zu erhöhen.11 

In Deutschland werden aber weiterhin unter 18-Jährige 
rekrutiert. Freiwillige mit einem Mindestalter von 17 Jah-
ren werden als Soldat oder Soldatin in die Bundeswehr 
aufgenommen, um eine militärische Ausbildung zu begin-
nen.12 Dabei werden sie im Rahmen der Ausbildung auch 
im Umgang mit Waffen geschult.13 

Bislang geschah dies auch im Rahmen der Wehrpflicht. 
Diese wurde in Deutschland allerdings zum 1. Juli 2011 
ausgesetzt, so dass auf dieser Grundlage keine Minderjäh-
rigen mehr eingezogen werden.14 Allerdings wurde ein neu 
geschaffener Freiwilliger Wehrdienst eingeführt, den auch 
minderjährige 17-Jährige beginnen können.15

11  Ziffer 11 der abschließenden Empfehlungen, www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-DEU-
CO-1.pdf

12  Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte des Kindes, S. 82, Ziffer 262.

13  Siehe dazu etwa Antwort der Bundesregierung vom 
27.06.2011 auf eine Kleine Anfrage, BT-Drucksache 
17/6311, S. 5 f., http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/063/1706311.pdf

14  Nach § 5 Abs. 2 Wehrpflichtgesetz (WPflG) kann dem 
Antrag eines Minderjährigen auf vorzeitige Heranziehung 
zum Grundwehrdienst nach Vollendung des 17. Lebens-
jahres entsprochen werden. Nach § 2 WPflG hat § 5 
WPflG nur noch im Spannungs- und Verteidigungsfall Gel-
tung. Das WPflG findet sich unter www.gesetze-im-internet.
de/bundesrecht/wehrpflg/gesamt.pdf

15  Nach dem Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestim-
mung ist eine Altersgrenze sogar gar nicht vorgesehen; § 
54 Absatz 1 des WPflG lautet: »Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, können sich 
verpflichten, freiwilligen Wehrdienst nach diesem Abschnitt 
zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Der Wehr-
dienst nach Satz 1 besteht aus sechs Monaten freiwilligem 
Wehrdienst als Probezeit und bis zu 17 Monaten anschlie-
ßendem freiwilligem zusätzlichem Wehrdienst.«

Als Zeitsoldat oder als Zeitsoldatin haben in den letzten Jah-
ren einige hundert Minderjährige jährlich ihren Dienst bei 
der Bundeswehr begonnen.16 Nach Auskunft der Bundesre-
gierung vom Juni 2011 stehen dazu erst seit 2009 offizielle 
Zahlen zur Verfügung. Danach haben im Jahr 2009 517, im 
Jahr 2010 452 und in den ersten fünf Monaten im Jahr 2011 
336 Minderjährige ihren Dienst als Zeitsoldat oder als Zeit-
soldatin begonnen. Als Wehrpflichtige haben im Jahr 2009 
487 Minderjährige ihren Dienst begonnen, im Jahr 2010 
waren es 496.17

Es erscheint möglich, dass die Zahl Minderjähriger bei der 
Bundeswehr zunehmen wird. Die Bundeswehr unternimmt 
umfassende Werbemaßnahmen, die vermehrt gerade auf 
Jugendliche zielen.18 Hinzu kommt, dass es in der Poli-
tik einen Trend gibt, nach dem die Schulpflicht nicht erst 
mit sechs Jahren, sondern bereits mit fünfeinhalb Jahren 
beginnt, was in Berlin schon länger der Fall ist. Aufgrund 
der obligatorischen Schulzeitverkürzung zur Erlangung der 
Hochschulreife19 gibt es schließlich zunehmend Minderjäh-
rige, die vor Eintritt der Volljährigkeit die Hochschulreife 
erreichen. Es erscheint daher zumindest möglich, dass die 
Bewerberzahlen von Minderjährigen bei der Bundeswehr in 
Zukunft steigen werden.

Deutschland kritisiert zu Recht den Einsatz von Kindersol-
daten in Afrika, Asien und Lateinamerika. Dieser Protest 
würde an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn in der Rekru-
tierungspraxis für deutsche Streitkräfte eine klare Grenze 
zwischen Minder- und Volljährigen gezogen würde. 

Viele andere Staaten sind hier mit gutem Beispiel voran-
gegangen. So haben das Zusatzprotokoll und die dadurch 
ausgelösten politischen Debatten in den jeweiligen Ver-

16  Nach dem Weltbericht Kindersoldaten von 2008 dienten 
im Jahr 2006 insgesamt 906 männliche und weibliche 
Rekruten unter 18 Jahren in den nationalen Streitkräften 
Deutschlands, Child Soldiers, Global Report 2008, Coali-
tion to Stop the Use of Child Soldiers (Ed.), London 2008, 
S. 151. Laut dem Magazin Spiegel waren nach Angaben 
der Bundesregierung im Jahr 2007 304 Minderjährige 
bei der Bundeswehr beschäftigt. www.spiegel.de/politik/
deutschland/0,1518,521969,00.html. Nach Auskunft der 
Bundesregierung hatten im Jahr 2008 bei Dienstantritt 590 
Wehrpflichtige noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet, DT-
Drucksache 16/12207 vom 09.03.2009, S. 18.

17  Antwort der Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine 
Kleine Anfrage, BT-Drucksache 17/6311, S. 3 f., http://
dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/063/1706311.pdf

18  Siehe dazu genauer unten unter 6.

19  Gemeint ist hier die Schulzeitverkürzung von dreizehn 
auf zwölf Jahre.

3. Einzelne Themen
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tragsstaaten dazu beigetragen, dass die Zahl der Staaten, 
in denen unter 18-Jährige zu den nationalen Streitkräften 
eingezogen werden, gesunken ist.20 150 Staaten sind mitt-
lerweile Vertragspartei des Zusatzprotokolls.21 Eine deut-
liche Mehrheit der Staaten hat erklärt, auf die Einziehung 
von unter 18-Jährigen in ihre Streitkräfte zu verzichten. Zu 
den europäischen Ländern gehören etwa Spanien, Portu-
gal, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Schweiz, 
Belgien, die Tschechische Republik, Rumänien, Slowakei, 
Slowenien, Lettland und Litauen.22

Die Position, dass man in Deutschland auf Minderjährige 
in der Bundeswehr angewiesen sei, vermag nicht zu über-
zeugen. Deutschland sollte vielmehr dem Vorbild anderer 
Staaten und der Anregung des UN-Ausschusses für die 
Rechte des Kindes folgen, das Mindestalter für die Rekru-
tierung in die Bundeswehr auf 18 Jahre anzuheben, um 
den rechtlichen Schutz von Minderjährigen insgesamt zu 
erhöhen.

3.2. Möglichkeit für Minderjährige, ihren 
Dienst bei den Streitkräften aus freien 
Stücken einzustellen

Das Zusatzprotokoll lässt die Einziehung (»recruitment«) 
von Personen unter 18 Jahren in die nationalen Streitkräfte 
nur unter bestimmten Mindestgarantien zu. Dazu zählt 
etwa, dass sie auf einer freien Willensentscheidung des 
Minderjährigen basiert. Der Wortlaut des Protokolls in 
der deutschen – unverbindlichen – Übersetzung verlangt 
hier, dass die Einziehung in die Streitkräfte »tatsächlich 
freiwillig« erfolgt (Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a)). In der 
englischen und im Gegensatz zur deutschen Übersetzung 
verbindlichen Fassung des Zusatzprotokolls23 heißt es 

20  Siehe dazu: Review of State Party reports to the Com-
mittee on the Rights of the Child on the Optional Proto-
col to the Convention on the Rights of the Child on the 
involvement of children in armed conflict, November 2006, 
S. 3 ff.

21  http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volu-
me%20I/Chapter%20IV/IV-11-b.en.pdf
 (abgerufen am 11.01.2013)

22  http://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volu-
me%20I/Chapter%20IV/IV-11-b.en.pdf

23  Nach Artikel 13 Absatz 1 des Zusatzprotokolls ist das 
Protokoll im arabischen, chinesischen, englischen, franzö-
sischen, russischen und spanischen Text verbindlich, nicht 
also im deutschen Text. Beim deutschen Text handelt sich 
lediglich um eine unverbindliche Übersetzung.

diesbezüglich sogar, dass die Vertragsstaaten eine wirk-
lich freiwillige (»genuinely voluntary«) Einziehung zu 
garantieren haben. Die englische Fassung mit dem Begriff 
»genuinely« betont demnach noch stärker als die deutsche 
Übersetzung, dass die Freiwilligkeit wirklich garantiert und 
abgesichert sein muss.24  

Die Anforderung einer wirklich freiwilligen Einziehung 
(»genuinely voluntary recruitment«) in die Streitkräfte 
impliziert, dass die darauf basierende Entscheidung freiwillig 
bleibt. Minderjährige müssen also die Möglichkeit haben, 
ihren Dienst jederzeit abbrechen zu können. Bei reiner 
Wortlautbetrachtung des Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) 
ließe sich die Norm möglicherweise auch so interpretieren, 
dass allein auf den Akt der erstmaligen Einziehung abzustel-
len sei. Eine solche enge Interpretation des Artikel 3 Absatz 
3 Buchstabe a) hätte aber zur Folge, dass Minderjährige 
gegebenenfalls gegen ihren Willen bei den Streitkräften 
verbleiben müssten, was dem Zweck der Norm wie auch 
des Zusatzprotokolls insgesamt, Zwangsrekrutierungen von 
Minderjährigen grundsätzlich zu verhindern, entgegenliefe.

Deutschland kommt diesen Garantien nicht ausreichend 
nach. Lediglich in den Regelungen des Wehrpflichtgesetzes 
(WPflG) für den bereits erwähnten neuen Freiwilligen 
Wehrdienst ist vorgesehen, dass eine Soldatin oder ein 
Soldat während der ersten sechs Monate (Probezeit) auf 
schriftlichen Antrag jederzeit zu entlassen ist.25 Von dieser 
Regelung im Gesetz können Erwachsene, aber auch 17-Jäh-
rige profitieren. Eine Regelung, die es 17-Jährigen bis zum 
Eintritt der Volljährigkeit grundsätzlich ermöglicht, ihren 
Dienst bei der Bundeswehr jederzeit zu beenden, enthält 
das Gesetz indes nicht. Im deutschen Soldatengesetz (SG) 
findet sich keine Regelung, nach der es Minderjährigen 
möglich wäre, ihren Dienst bei den Streitkräften aus freien 
Stücken einzustellen. Laut Auskunft der Bundesregierung 
gibt es die Möglichkeit eines sechsmonatigen Widerrufs-
rechts zwar auch für Soldatinnen und Soldaten auf Zeit.26 

24  Der Begriff »genuinely« wird im Englischen etwa für 
echt, wirklich, authentisch oder ernsthaft verwendet. Für 
den in der deutschen Übersetzung verwendeten Begriff 
»tatsächlich« wird im Englischen gewöhnlich der Begriff 
»actually« verwendet.

25  § 61 Absatz 2 Satz 3 des WPflG lautet: »Auf schrift-
lichen Antrag der Soldatin oder des Soldaten ist sie oder er 
während der Probezeit jederzeit zu entlassen.« Das Gesetz 
findet sich unter www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
wehrpflg/gesamt.pdf.

26  Antwort der Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine 
Kleine Anfrage, BT-Drucksache 17/6311, S. 3; siehe dazu 
ebenso Karriereplattform für Zeitsoldaten, www.dienstzei-
tende.de/bundeswehr-abc/v/
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Für diejenigen, die nach Ablauf der ersten sechs Monate 
weiterhin minderjährig sind, gibt es nach der gegenwär-
tigen Rechtslage hingegen keine Möglichkeit, ihren Dienst 
bei der Bundeswehr ohne weiteres zu beenden.27 Dies gilt 
auch im Rahmen des neu eingeführten Freiwilligen Wehr-
dienstes.28 

Diese Gesetzeslage bekommt dadurch noch zusätzliche 
Brisanz, dass sich Minderjährige, die die Streitkräfte eigen-
mächtig verlassen, sogar wegen eines Verstoßes gegen die 
Pflicht zur militärischen Dienstleistung nach dem Wehr-
strafgesetz (WStG) strafbar machen können.29 Das WStG 
ist explizit auf minderjährige Soldaten und Soldatinnen 
anwendbar.30 Minderjährigen drohen also Sanktionen des 
Wehrstrafgesetzes, wenn sie den Dienst bei den Streitkräf-
ten wieder beenden wollen.

Die Gesetzeslage ist daher um Regelungen zu ergänzen, 
nach denen es allen Minderjährigen möglich wird, ihren 
Dienst bei der Bundeswehr jederzeit durch einseitige Erklä-
rung zu beenden. Dadurch sollte ebenfalls gewährleistet 
sein, dass sich Minderjährige unter keinen Umständen 
wegen eines Verstoßes gegen die Pflicht zur militärischen 
Dienstleistung nach dem WStG strafbar machen können.
 

27  Wie viele minderjährige Soldatinnen und Soldaten 
einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen, aus wel-
chen Gründen sie einen Antrag stellen, und wie solche 
Anträge behandelt werden, wird von der Bundeswehr nicht 
erfasst. Dazu existieren keine Daten. Siehe Antwort der 
Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine Kleine Anfrage, 
BT-Drucksache 17/6311, S. 4, http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btd/17/063/1706311.pdf

28  Antwort der Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine 
Kleine Anfrage, BT-Drucksache 17/6311, S. 4

29  Die Strafbarkeit ist in § 15 WStG (Eigenmächtige 
Abwesenheit) geregelt. Das WStG findet sich unter www.
gesetze-im-internet.de/wstrg/index.html

30  In § 1 Absatz 1 WStG heißt es: »Dieses Gesetz gilt für 
Straftaten, die Soldaten der Bundeswehr begehen.« Wer 
Soldat im Sinne dieser Regelung ist, ergibt sich wiederum 
aus § 1 Absatz 1 SG: »Soldat ist, wer auf Grund der Wehr-
pflicht oder freiwilliger Verpflichtungen in einem Wehr-
dienstverhältnis steht.« Nach § 3 Absatz 2 WStG gelten für 
Straftaten von Soldaten, die Jugendliche oder Heranwach-
sende sind, die Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes. 
Daraus ergibt sich, dass das WStG grundsätzlich auch auf 
Minderjährige anwendbar ist.

3.3. Stärkung der Menschenrechts- und 
Friedenserziehung

Das Recht auf Bildung ist nicht nur eine Frage des Zugangs 
zu Bildung (Art. 28 KRK), sondern auch des Inhalts.31 In 
Art. 29 der Kinderrechtskonvention sind mehrere Bildungs-
ziele verbindlich festgelegt, die von den Vertragsstaaten bei 
der Umsetzung des Rechts auf Bildung (Art. 28 KRK) zu 
beachten sind. Demnach muss die Bildung des Kindes unter 
anderem darauf gerichtet sein, dem Kind Achtung vor den 
Menschenrechten zu vermitteln32 und das Kind auf ein ver-
antwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft im 
Geist der Verständigung, des Friedens, der Toleranz und der 
Freundschaft zwischen allen Völkern vorzubereiten.33 Der 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat Deutschland 
2008 empfohlen, seine Bemühungen darin zu verstärken, 
dass alle Schulkinder in den Genuss von Menschenrechts-
erziehung und insbesondere Friedenserziehung kommen 
und Lehrer diesbezüglich fortgebildet werden.34 Demnach 
haben die Themen Menschenrechte, Frieden und gewaltlose 
Konfliktlösungen ein fester Bestandteil im Schulunterricht 
zu sein. 

Menschenrechtserziehung ist in Deutschland zwar grund-
sätzlich und abstrakt als Bestandteil der Bildungspolitik 
vorgesehen. Zum Teil machen die Schulgesetze der Länder 
in Deutschland auch inhaltliche Vorgaben, »Friedenserzie-
hung« als besondere Bildungsaufgabe der Schule vorzuse-
hen.35 Menschenrechts- und Friedenserziehung ist in der 
Praxis deutscher Schulen aber kein regelmäßiger und fester 
Bestandteil im Schulunterricht. Dabei ist Friedenserziehung 
nicht nur von Bedeutung für Kinder, die in Konflikt- oder 
Notsituationen leben, sondern ebenso für Kinder, die in 
Friedensgebieten leben. Die Bildungsziele des Art. 29 KRK 

31  Siehe dazu ebenso die Allgemeine Bemerkung (General 
Comment) Nr. 1 des UN-Ausschusse über die Rechte des 
Kindes vom 17. April 2001 zu Art. 29 Abs. 1 KRK, CRC/
GC/2001/1, Ziffer 3, www2.ohchr.org/english/bodies/crc/
comments.htm

32  Art. 29 Abs. 1 b) KRK

33  Art. 29 Abs. 1 d) KRK

34  UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, Abschließende 
Empfehlungen (Concluding Observations) zu Deutschland 
vom 1. Februar 2008, Ziffer 13 der Empfehlungen, www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-DEU-
CO-1.pdf

35  Siehe Limpert, Martin, Schule und Bundeswehr, Info-
brief, Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag vom 
28. September 2010, WD 3 – 3010 – 260/10, S. 6, www.
bundestag.de/dokumente/analysen/2010/Schule_und_Bun-
deswehr.pdf 
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gelten selbstverständlich für alle Staaten gleichermaßen. Es 
ist indes nicht erkennbar, dass die Empfehlungen des UN-
Ausschusses für die Rechte des Kindes aus dem Jahr 2008 
in Deutschland Wirkung gezeigt hätten. Dem deutschen 
Staatenbericht36 lassen sich diesbezügliche Informationen 
auch nicht entnehmen. Die nicht ausreichende Umsetzung 
von Menschenrechtserziehung an deutschen Schulen ist 
in der Vergangenheit bereits von anderen internationalen 
Menschenrechtsgremien kritisiert worden.37

Damit Deutschland den menschenrechtlichen Anforderun-
gen gerecht wird, sollte Menschenrechts- und Friedenserzie-
hung fester Bestandteil in der Ausbildung von Lehrerinnen 
und Lehrern werden; zudem ist von den zuständigen 
Stellen in der Politik dafür Sorge zu tragen, dass diese im 
Schulunterricht auch tatsächlich stattfinden.

3.4. Werbung für den Einsatz der Bundes-
wehr im Ausland (Afghanistan) durch die 
Bundeswehr an deutschen Schulen 

Die in Art. 29 KRK genannten Bildungsziele stehen in 
einem untrennbaren Zusammenhang zu anderen Bestim-
mungen der KRK.38 Zu einem Bildungssystem, das den 
Menschenrechten und damit auch der KRK gerecht wer-
den will, gehört unter anderem, dass es die Meinungs- und 
Informationsfreiheit39 achtet.40 Offenheit und Transparenz 
müssen wesentliche Merkmale des Unterrichts sein. Dazu 
gehört, dass das, was in der Wissenschaft und in der Politik 
kontrovers diskutiert wird, auch im Unterricht kontrovers 

36  Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte des Kindes, S. 80 f.  

37  Siehe ebenso Bericht des Menschenrechtskommis-
sars des Europarats Thomas Hammarberg vom 11. Juli 
2007 über seinen Besuch in Deutschland im Oktober 
2006, CommDH (2007) 14, https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1162763, Ziffer 43–47 und Empfehlung Nr. 8; 
Deutsches Institut für Menschenrechte, Pressemitteilung, 
07.12.2012, Menschenrechtsbildung stärker in Schule und 
Beruf verankern – Kinder und Jugendliche lernen zu wenig 
über ihre Rechte.

38  Siehe dazu ebenso die Allgemeine Bemerkung (General 
Comment) Nr. 1 des UN-Ausschusse über die Rechte des 
Kindes vom 17. April 2001 zu Art. 29 Abs. 1 KRK, CRC/
GC/2001/1, Ziffer 6.

39  Siehe Art. 12, 13, 14 und 17 KRK

40  Siehe dazu ebenso die Allgemeine Bemerkung (General 
Comment) Nr. 1 des UN-Ausschusse über die Rechte des 
Kindes vom 17. April 2001 zu Art. 29 Abs. 1 KRK, CRC/
GC/2001/1, Ziffer 6.

erscheint. In einem Bildungssystem, das sich an den Men-
schenrechten orientiert, ist es nicht zulässig, Schüler im 
Sinne erwünschter Meinungen zu beeinflussen und damit an 
der Gewinnung eines selbständigen Urteils zu hindern. Viel-
mehr gilt es, die Analysefähigkeit und Mündigkeit der Schü-
ler zu fördern, um ausgewogene Entscheidungen treffen zu 
können. Die Kinder sollen zu Verantwortungsbewusstsein 
und kritischem Denken erzogen werden.41 Diese Grund-
sätze haben nicht nur aus menschenrechtlicher Perspektive 
in Deutschland zu gelten, sie sind für den Bereich der poli-
tischen Bildung auch durch den sogenannten Beutelsbacher 
Konsens von 1976 im Grunde anerkannt.42 

Damit ist nicht vereinbar, wenn im Schulunterricht durch 
die nationalen Streitkräfte Werbung für ihre eigene Einsatz-
politik im Ausland betrieben wird.43 Dass dies in Deutsch-
land aber der Fall ist, wird im Folgenden genauer dargelegt.

Die Bundeswehr ist in den letzten Jahren zunehmend aktiv 
geworden, um im Bildungssektor der 16 Bundesländer und 
konkret im Schulunterricht verstärkt Einfluss zu nehmen. 
Mit den Kultusministerien einiger Bundesländer konnte die 
Bundeswehr dazu sogar Kooperationsabkommen abschlie-
ßen.44 Die Einflussnahme erfolgt insbesondere durch 
sogenannte Jugendoffiziere der Bundeswehr. Dass diese in 
Deutschland in Schulen für den Einsatz der Bundeswehr in 
Afghanistan werben, lässt sich in öffentlichen Dokumenten 
des Verteidigungsministeriums und der Bundeswehr nach-
verfolgen.45 

41  Allgemeine Bemerkung (General Comment) Nr. 1 des 
UN-Ausschusse über die Rechte des Kindes vom 17. April 
2001 zu Art. 29 Abs. 1 KRK, CRC/GC/2001/1, Ziffer 9.

42  Mit dem Beutelsbacher Konsens wurden im Jahre 1976 
Vereinbarungen über die Bedingungen für politische Bildung 
an deutschen Schulen erzielt. Noch heute gelten die darin 
vereinbarten Grundsätze als Maßstab für Politikunterricht 
an Schulen. Er geht auf vorangegangene Kontroversen über 
die politischen und didaktischen Inhalte der Lehrpläne für 
politische Bildung in Deutschland zurück. Siehe genauer 
zum Beutelsbacher Konsens, www.politische-bildung-bayern.
net/content/view/106/44/

43  Siehe zur verfassungsrechtlichen Einordnung der The-
matik Limpert, Martin, Schule und Bundeswehr, Infobrief, 
Wissenschaftliche Dienste Deutscher Bundestag vom 28. 
September 2010, WD 3 – 3010 – 260/10, www.bundestag.
de/dokumente/analysen/2010/Schule_und_Bundeswehr.pdf

44  Das erste Kooperationsabkommen erfolgte im Oktober 
2008 mit Nordrhein-Westfalen. Weitere Kooperationsab-
kommen folgten mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Sachsen 
und Hessen.

45  Dazu nachfolgend.
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Im aktuellen Jahresbericht der Jugendoffiziere der Bundes-
wehr46 wird erklärt, dass Jugendoffiziere als Referenten für 
Sicherheitspolitik ein wesentlicher Bestandteil der Öffent-
lichkeitsarbeit der Bundeswehr sind, vor allem im schu-
lischen Bereich. So heißt es eingangs wörtlich: »Jugend-
offiziere sind wichtige Träger der Öffentlichkeitsarbeit der 
Bundeswehr, vor allem im schulischen Bereich. Im Einver-
nehmen mit den Kultusministerien der Länder leisten sie 
dort einen wesentlichen Beitrag zur politischen Bildung.« 
Bundesweit gibt es derzeit 94 hauptamtliche Jugendoffi-
ziere.47 Sie bieten Schulbesuche an und kommen auf Ein-
ladung in die Schulklassen. Dabei stehen unterschiedliche 
Themen zur Auswahl, wobei nach eigenem Bekunden 
meist der Auslandseinsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
im Mittelpunkt der Vorträge steht.48 
 
Die wesentliche Aufgabe der Jugendoffiziere lässt sich 
anschaulich einer Pressemitteilung des Bundesverteidi-
gungsministeriums aus dem Jahr 2008 entnehmen: Dem-
nach hat der ehemalige Bundesverteidigungsminister 
Franz Josef Jung im November 2008 die Arbeit und das 
Engagement der Jugendoffiziere bei einem Festakt »50 
Jahre Jugendoffizier« in der Öffentlichkeitsarbeit der Bun-
deswehr gewürdigt.49 Dabei hat er zugleich die Herausfor-
derungen in der Vermittlung aktueller Verteidigungs- und 
Sicherheitspolitik beschrieben:

»Die zentrale Herausforderung sieht der Verteidigungs-
minister darin, das Vertrauen in die Notwendigkeit der 
Auslandseinsätze, insbesondere des Einsatzes in Afgha-
nistan, immer wieder aufs Neue zu gewinnen. Nicht nur in 
Afghanistan, sondern auch in der Heimat müssen wir die 
Herzen und Köpfe der Menschen gewinnen«, betont Dr. 
Jung, »denn wir engagieren uns dort für elementare deut-
sche Interessen und handeln zu unserem eigenen Schutz! 

46  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2011, Berlin, 
23. Mai 2012, S. 1, www.bundeswehr-monitoring.de/filead-
min/user_upload/media/Jugendoffiziere-Bericht-2011.pdf

47  Antwort der Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine 
Kleine Anfrage, BT-Drucksache 17/6311, S. 13, http://
dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/063/1706311.pdf

48  Siehe Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2011, 
Berlin, 23. Mai 2012, S. 3, www.bundeswehr-monitoring.
de/fileadmin/user_upload/media/Jugendoffiziere-Be-
richt-2011.pdf, ebenso Jahresbericht der Jugendoffiziere, 
Ausgabe 2009, Berlin, 31. Mai 2010, S. 3, www.bundes-
wehr-monitoring.de/fileadmin/user_upload/media/Jugend-
offiziere-Bericht-2009.pdf

49  Pressemitteilung des Bundesministeriums der Verteidi-
gung, 11.11.2008, Nummer 131/2008.

Ein friedliches und stabiles Afghanistan verhindert, dass von 
dort wieder Terror in die Welt getragen wird.« 

Genauer lässt sich die Rolle der Jugendoffiziere der Bundes-
wehr in den Jahresberichten der Jugendoffiziere nachlesen. 
Den Berichten lässt sich entnehmen, dass die Bundeswehr 
seit dem Jahr 2005 zunehmend Einfluss auf den Bildungs-
sektor der 16 Bundesländer nimmt. Besonders plastisch und 
nachvollziehbar wird dies im Jahresbericht 200950 dargelegt. 
Er wird daher im Folgenden in Auszügen im Wortlaut wie-
dergegeben: 

»Der 2005 umgesetzte Entschluss zur Einführung von 16 
Bezirksjugendoffizieren hat sich bewährt und die Fachar-
beit, insbesondere in der Zusammenarbeit mit den Leh-
rerseminaren und den mittleren Schulaufsichtsbehörden, 
gestärkt. Der enge Dialog sowohl der Bezirksjugendoffiziere 
als auch der Stabsoffiziere für Öffentlichkeitsarbeit in den 
Wehrbereichskommandos mit den Landesschulbehörden 
führte zu einer noch intensiveren Zusammenarbeit. Daraus 
resultierten mehrere Kooperationsvereinbarungen mit den 
zuständigen Ministerien auf Landesebene und gemeinsame 
Projekte in der Referendarausbildung. Die Fortbildungsan-
gebote der Jugendoffiziere werden zudem verstärkt in die 
Internet-/Intranetpräsenzen der einzelnen Landesschulbe-
hörden eingestellt.«51  

Des Weiteren werden folgende Aussagen getroffen: 

»Im Berichtsjahr führten die hauptamtlichen Jugendoffiziere 
7.245 Veranstaltungen mit 182.522 Teilnehmern durch. Die 
Gruppe der Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr stellt mit 
nahezu 160.000 Teilnehmern den Hauptanteil.52 (…) Wie 
in den Vorjahren stellten die Auslandseinsätze der Bundes-
wehr sowie die Gefahren des internationalen Terrorismus 
die zentralen Vortragsthemen dar. Schwerpunktthema in 
nahezu jedem Vortrag bildete der ISAF-Einsatz (Internati-
onal Security Assistance Force) in Afghanistan.53 (…) Ein 
Zusammenhang von Landesverteidigung und dem Einsatz 

50  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, www.bundeswehr-monitoring.de/fileadmin/
user_upload/media/Jugendoffiziere-Bericht-2009.pdf

51  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 3

52  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 4

53  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 3; vgl. ebenso Jahresbericht der Jugend-
offiziere, Ausgabe 2011, Berlin, 23. Mai 2012, S. 3, www.
bundeswehr-monitoring.de/fileadmin/user_upload/media/
Jugendoffiziere-Bericht-2011.pdf
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der Bundeswehr in Afghanistan wird vor dem Hintergrund 
deutscher Sicherheitsinteressen im Wesentlichen nicht 
erkannt und bedarf der Erläuterung.«54  

Zur Rolle der Jugendoffiziere im Unterricht wird darüber 
hinaus noch Folgendes ausgeführt: »In vielen Bundes-
ländern wurde der Wochenstundensatz in den Fächern 
Politik/Sozialkunde/Gemeinschaftskunde auf teilweise nur 
noch eine Stunde abgesenkt. Das erschwert der Lehrer-
schaft zusätzlich einen methodisch-didaktisch attraktiven 
Unterricht. Die Schüler und Fachlehrer erleben einen 
hohen Zeitdruck, alle Themenbereiche der vorgegebenen 
Curricula zu behandeln. Gerade hier können die hauptamt-
lichen Jugendoffiziere mit ihren Unterrichtsansätzen die 
Arbeit der Lehrer unterstützen.«55

»Mit Umstellung auf das Zentralabitur in einigen Bun-
desländern werden die Jugendoffiziere unter anderem im 
Fach Sozialkunde zu sicherheitspolitischen Themen, die 
prüfungsrelevant sind, verstärkt nachgefragt. Die Jugendof-
fiziere werden zunehmend als Vortragende im Rahmen der 
Abiturvorbereitung in der Jahrgangsstufe 12 tätig.56 (…) 
Die eher gering ausgeprägte Präsenz sicherheitspolitischer 
Themen in den Lehrbüchern der deutschen Schulbuch-
verlage erzeugen eine Lücke der Fachexpertise in Sachen 
Sicherheitspolitik, die auch mit Hilfe der Jugendoffiziere im 
Berichtszeitraum teilweise geschlossen werden konnte.«57 

Jugendoffizieren der Bundeswehr im Schulunterricht – 
inhaltlich und auch konzeptionell – eine solche Rolle ein-
zuräumen, ist mit den aufgezeigten menschenrechenrecht-
lichen Vorgaben der KRK nicht in Einklang zu bringen.58 
Politische Bildung im Schulunterricht darf nicht einseitig 
von Mitgliedern nationaler Streitkräfte ausgehen und durch 
diese vermittelt werden. Dass dies dennoch geschieht, ist 
weniger den Jugendoffizieren persönlich zuzuschreiben, 
sondern vielmehr ihrem Auftrag und ihrer Rolle als Refe-
renten für Sicherheitspolitik in der Öffentlichkeitsarbeit 
der Bundeswehr. Ihre Aufgabe besteht gerade darin, die 

54  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 6

55  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 6; vgl. ebenso Jahresbericht der Jugendoffi-
ziere, Ausgabe 2011, Berlin, 23. Mai 2012, S. 6

56  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 7

57  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 8

58  Dies ist im Übrigen auch nicht mit dem Beutelsbacher 
Konsens in Einklang zu bringen.

Interessen der Bundeswehr nach außen zu vertreten. Die 
aufgezeigte Problematik ist also struktureller Natur und im 
Wesentlichen darauf zurück zuführen, dass der Bildungsauf-
trag der Schulen hier nicht von Lehrkräften, sondern von 
Bundeswehrkräften wahrgenommen wird. 

Dabei kann die Thematik »Frieden und Bundeswehr« im 
Unterricht durchaus erörtert werden. Die in der KRK und 
anderen Menschenrechtsverträgen normierten Bildungsziele 
Friedenserziehung und Menschenrechtserziehung schließen 
dies nicht aus. Erforderlich ist hingegen, dass unterschied-
liche friedenspolitische Konzepte in gleicher Gewichtung 
dargestellt werden müssen. 

Jugendoffiziere der Bundeswehr sind nur dann einzuladen, 
wenn die notwendige politische Ausgewogenheit gewähr-
leistet ist. Dies kann im Grunde nur dann der Fall sein, 
wenn Kritiker von Militäreinsätzen, etwa aus Friedensor-
ganisationen und Friedensinitiativen, zeitgleich mit den 
Bundeswehrvertretern anwesend sind und die gleichen Mög-
lichkeiten erhalten, ihre Konzepte zu erläutern. Wenn eine 
solche Ausgewogenheit externer Referenten nicht herstellbar 
ist, sollte die Veranstaltung nicht stattfinden. Dies würde in 
der Praxis vermutlich oft der Fall sein, da Friedensorganisa-
tionen und Friedensinitiativen der Bundeswehr strukturell, 
finanziell und personell grundsätzlich unterlegen sind.  

Ein Grund, warum es in den letzten Jahren zu den aufge-
zeigten Entwicklungen kommen konnte, ist möglicherweise 
darin zu suchen, dass sich den Kooperationsabkommen 
zwischen Kultusministerien und Bundeswehr nicht entneh-
men lässt, dass die Jugendoffiziere in Schulen für die Aus-
landseinsätze der Bundeswehreinsätze werben. Gegenstand 
der Abkommen ist die politische Bildung, die im Bereich 
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Krisenbewälti-
gung auf Verantwortung, Aufklärung und Mündigkeit von 
Schülerinnen und Schüler zielt.59

Dass die Jugendoffiziere in den Schulklassen für die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr, insbesondere in Afghanistan, 
werben, sollte für die Kultusministerien Grund genug sein, 
die Abkommen wieder aufzuheben. Die Kooperationsab-
kommen mit den Landesregierungen unterstützen schließ-
lich das offensive Vorgehen der Bundeswehr. Die Politik hat 
jedenfalls dafür Sorge zu tragen, dass die aufgezeigte Ein-
flussnahme der Bundeswehr durch den Auftritt von 
Jugendoffizieren in Klassenzimmern unterbunden wird.

59  Siehe zu den Kooperationsabkommen ebenso Antwort 
der Bundesregierung vom 27.06.2011 auf eine Kleine Anfra-
ge, BT-Drucksache 17/6311, S. 15, http://dipbt.bundestag.
de/dip21/btd/17/063/1706311.pdf
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3.5. Kooperation der Bundeswehr mit 
Grundschülern

Ein weiteres Beispiel, bei dem deutlich wird, wie weitrei-
chend die Verzahnung von Bundeswehr und Schule in 
Deutschland voranschreitet, handelt von einem Schulpro-
jekt, das im Jahr 2011 in der 1. Klasse an einer Grund-
schule in Nordrhein-Westfalen startete. Nachdem es im Juli 
2012 von der Bundeswehr unter dem Namen »Engel für 
Afghanistan« zum Gegenstand eigener Öffentlichkeitsarbeit 
gemacht wurde,60 hat das Projekt im Bundestag61 und in 
der Öffentlichkeit62 zum Teil scharfe Kritik hervorgerufen. 

Das Projekt begann damit, dass die Lehrerin von einem 
Radiobericht erfuhr, der von Soldaten in Afghanistan und 
deren Abwesenheit von Zuhause während des Weihnachts-
festes handelte. Die Lehrerin griff die Thematik daraufhin 
im Unterricht auf und bastelte gemeinsam mit ihren Schü-
lern Schutzengel, die sie ins Camp Marmal nach Mazar-e 
Sharif nach Afghanistan schickte. Die positive Resonanz 
aus dem Einsatzland, etwa Briefe des Kommandeurs des 
Regionalkommandos Nord vom deutschen Einsatzkontin-
gent in Afghanistan, führten dazu, dass es nicht bei einer 
einmaligen Aktion der Schulkinder blieb. Im neuen Schul-
jahr integrierte die Lehrerin aktuelle Informationen zum 
deutschen Einsatz in Afghanistan in den täglichen Schul-
alltag. Jeden Morgen werden seither bei Unterrichtsbeginn 
die aktuelle Uhrzeit im Einsatzland und das dortige Wetter 
verkündet. Außerdem schließen die Kinder die im Einsatz 
befindlichen deutschen Soldaten in ihre morgendlichen 
Gedanken ein.63 

Die Bundesregierung hat das Projekt ausdrücklich begrüßt 
und insbesondere darauf verwiesen, dass es bei den deut-

60  Nachrichtenmeldung der Bundeswehr vom 13.07.2012, 
www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe. Die Nachrichtenmel-
dung findet sich dort im »Archiv«, unter »Nachrichten Juli 
2012«.

61  BT-Drucksache 17/10609 vom 06.09.2012, http://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/106/1710609.pdf

62  Kramer, Bernd, Schutzengel für die Front gebastelt. 
Erst bastelten die Grundschüler Engel für deutsche Sol-
daten, dann organisierte ihre Lehrerin eine Kooperation 
mit der Bundeswehr. Bildungsexperten sind entsetzt, taz.
de, 27.08.2012, www.taz.de/!100474/; Arnold, Andreas, 
»Schutzengel für Afghanistan«, Oberbergischer Anzeiger, 
03.09.2012, www.ksta.de/oberberg/schull-projekt--schutz-
engel-fuer-afghanistan-,15189242,17059956.html.

63 Nachrichtenmeldung der Bundeswehr vom 13.07.2012, 
www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe. Die Nachrichtenmel-
dung findet sich dort im »Archiv«, unter »Nachrichten Juli 
2012«.

schen Soldatinnen und Soldaten großen Anklang finde.64  
Eine solche Betrachtungswiese greift indes zu kurz. Dass das 
Projekt bei Soldatinnen und Soldaten, die sich in einem für 
sie gefährlichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen 
befinden, großen Anklang findet, soll hier gar nicht bestrit-
ten werden. Das Schulprojekt wirft indes Grundsatzfragen 
auf: Ab welchem Alter und in welcher Form kann man 
militärische Einsätze der Bundeswehr im Ausland im Schul-
unterricht thematisieren? Dabei geht es vor allem um die 
Frage, ob es möglich ist, das Thema so zu behandeln, dass 
es nicht zu Verstößen gegen die in Art. 29 KRK normierten 
Bildungsziele und die gebotene Offenheit und Transparenz 
im Schulunterricht65 kommt. Die Vorsitzende der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Nordrhein-
Westfalen hat insofern zu Recht darauf hingewiesen, dass 
man den Konflikt in Afghanistan im Politikunterricht an 
einer weiterführenden Schule behandeln könne, nicht aber 
mit sechsjährigen Kindern, zumal man immer die Argu-
mente für und gegen den Einsatz mitbedenken müsse.66  
Diese Dimension könne man an einer Grundschule einfach 
nicht erfassen. Sie vermutet daher eine »einseitige Beeinflus-
sung der Kinder«.67 

Abgesehen von der Thematik und den Unterrichtsinhalten 
des Projekts, die im Verantwortungsbereich des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen und der zuständigen Schulbe-
hörde liegen, ist das Projekt unter weiteren Gesichtspunkten 
mehr als bedenklich. Gemeint ist der Umstand, dass die 
Bundeswehr das Schulprojekt zum Gegenstand eigener 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. So hat die Bundeswehr in 
einer Nachrichtenmeldung68 auf ihrer Luftwaffen-Homepage 
im Juli 2012 verkündet, dass zukünftig eine in Köln angesie-
delte Einheit der Luftwaffe mit der 2. Schulklasse »koope-
rieren« werde. Diese werde das Projekt, wie weiter berichtet 
wird, »bis zum Jahr 2014«, bis die Schüler die Grundschule 
verlassen haben, »aktiv fördern. Auch« seien »Besuche 

64  Siehe genauer Antwort der Bundesregierung auf eine 
Kleine Anfrage vom 25.09.2012, BT-Drucksache 17/10764, 
S. 2, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/107/1710764.
pdf

65  Siehe dazu oben unter 3. und 4.

66  Vgl. dazu ebenso oben unter 4.

67  Zitiert in: Kramer, Bernd, Schutzengel für die Front ge-
bastelt. Erst bastelten die Grundschüler Engel für deutsche 
Soldaten, dann organisierte ihre Lehrerin eine Kooperation 
mit der Bundeswehr. Bildungsexperten sind entsetzt, taz.de, 
27.08.2012, www.taz.de/!100474/

68  Nachrichtenmeldung der Bundeswehr vom 13.07.2012, 
www.luftwaffe.de/portal/a/luftwaffe. Die Nachrichtenmel-
dung findet sich dort im »Archiv«, unter »Nachrichten Juli 
2012«.
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der Schüler bei Veranstaltungen der Bundeswehr« geplant, 
zudem wird gemeldet, dass »weitere Brief- und Paketsen-
dungen der Klasse in Richtung Afghanistan« zukünftig 
durch die Luftwaffeneinheit koordiniert würden. Schließ-
lich endet die Nachrichtenmeldung mit dem Zitat eines Sol-
daten, der hofft, »dass dieses Beispiel Schule macht!« 

Unabhängig davon, was sich hinter der Kooperation mit 
den Zweitklässlern und der aktiven Förderung des Projekts 
seitens der Bundeswehr im Einzelnen verbirgt, werden die 
Kinder mit einer solchen Nachrichtenmeldung von der Bun-
deswehr vereinnahmt und für eigene Zwecke der Öffent-
lichkeitsarbeit instrumentalisiert.69 Die Bundeswehr hat 
die Zweitklässler damit eigennützig zum Politikum gemacht 
und als absehbare Folge zum Spielball politischer Debatten 
über den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan.70   

Unter Berücksichtigung von Art. 3 Abs. 1 KRK71 ist nicht 
erkennbar, dass eine solche Nachrichtenmeldung mit der 
KRK in Einklang zu bringen ist. Darüber hinaus ist die 
Nähe (»Kooperation«), die in dem gesamten, über Jahre 
angelegten Projekt zwischen den Grundschülern und den 
nationalen Streitkräften – sowohl durch die Lehrerin als 
auch durch die Bundeswehr – hergestellt wird,72 mit den 

69  Siehe dazu ebenso die Vorsitzende der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Nordrhein-Westfa-
len, zitiert in: Kramer, Bernd, Schutzengel für die Front ge-
bastelt. Erst bastelten die Grundschüler Engel für deutsche 
Soldaten, dann organisierte ihre Lehrerin eine Koopera-
tion mit der Bundeswehr. Bildungsexperten sind entsetzt, 
taz.de, 27.08.2012, www.taz.de/!100474, und in: Stache, 
Christian, »Schutzengel« für deutsche Einsatztruppe, AG 
Friedensforschung, 20. August 2012, www.ag-friedensfor-
schung.de/themen/Schule/schutzengel.html.

70  Siehe zu den ausgelösten Debatten etwa Arnold, 
Andreas, »Schutzengel für Afghanistan«, Oberbergischer 
Anzeiger, 03.09.2012, www.ksta.de/oberberg/schull-
projekt--schutzengel-fuer-afghanistan-,15189242,17059956.
html; Kramer, Bernd, Schutzengel für die Front gebastelt. 
Erst bastelten die Grundschüler Engel für deutsche Solda-
ten, dann organisierte ihre Lehrerin eine Kooperation mit 
der Bundeswehr. Bildungsexperten sind entsetzt, taz.de, 
27.08.2012, www.taz.de/!100474/

71  Art. 3 Abs. 1 KRK lautet: Bei allen Maßnahmen, die 
Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, 
Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getrof-
fen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichtigen ist.

72  Siehe dazu ebenso die Vorsitzende der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Nordrhein-Westfa-
len, zitiert in: Kramer, Bernd, Schutzengel für die Front ge-
bastelt. Erst bastelten die Grundschüler Engel für deutsche 
Soldaten, dann organisierte ihre Lehrerin eine Kooperation 

aufgezeigten Grundsätzen, die in einem an den Menschen-
rechten orientierten Bildungssystem zu gelten haben,73 nicht 
zu vereinbaren. Die Bundesregierung sollte dringend darauf 
hinwirken, dass die Bundeswehr entsprechende Instrumen-
talisierungen von Grundschülern unterlässt.  

3.6. Werbung für die Bundeswehr als 
Arbeitgeber im schulischen und außerschu-
lischen Bereich

Im Folgenden wird der menschenrechtliche Minderjähri-
genschutz skizziert, der von den Vertragsstaaten des Zusatz-
protokolls und der Kinderrechtskonvention zu gewährlei-
sten ist, sofern die nationalen Streitkräfte als Arbeitgeber 
beworben und Minderjährige – wie in Deutschland – in 
die nationalen Streitkräfte eingezogen werden. Überdies 
wird verdeutlicht, dass der rechtliche Rahmen, in dem sich 
die nationalen Streitkräfte um Nachwuchskräfte bemühen 
dürfen, ebenfalls durch die in Art. 29 KRK kodifizierten Bil-
dungsziele begrenzt wird, wenn entsprechende Maßnahmen 
im schulischen Bereich erfolgen. Anschließend wird auf die 
Praxis und Inhalte von Werbemaßnahmen der Bundeswehr 
im schulischen und außerschulischen Bereich eingegangen. 

Rechtlicher Rahmen: Minderjährigenschutz und schu-
lische Bildungsziele   

Auch wenn sich die »straight-18«-Position nicht durchsetzen 
konnte, verpflichtet das Zusatzprotokoll die Staaten, welche 
die Einziehung von Freiwilligen unter 18 Jahren gestatten, 
zu einem weitreichenden Schutz Minderjähriger. So enthält 
das Protokoll einen Katalog an Sicherungsmaßnahmen, die 
von den Vertragsstaaten hinsichtlich der Einziehung Frei-
williger zu beachten sind.74 Im Übrigen geht der durch die 
Kinderrechtskonvention garantierte Schutz darüber hinaus. 
Denn bei den im Zusatzprotokoll genannten Sicherungs-
maßnahmen handelt es sich ausdrücklich um einen nicht 
abschließenden Katalog.75 Zudem weist das Zusatzprotokoll 
selbst explizit darauf hin, dass »Personen unter 18 Jahren« in 

mit der Bundeswehr. Bildungsexperten sind entsetzt, taz.
de, 27.08.2012 und in: Stache, Christian, »Schutzengel« für 
deutsche Einsatztruppe, AG Friedensforschung, 20. August 
2012.

73  Siehe dazu oben unter 4.

74  Art. 3 Abs. 3 FP.

75  Siehe Art. 3 Abs. 3 FP: »Vertragsstaaten, die die Einzie-
hung von Freiwilligen unter 18 Jahren zu ihren nationalen 
Streitkräften gestatten, wenden Sicherungsmaßnahmen an, 
durch die mindestens gewährleistet wird, dass …« (Hervor-
hebung durch den Verfasser)
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den Vertragsstaaten der Kinderrechtskonvention »Anspruch 
auf besonderen Schutz haben«.76 Damit betont auch das 
Zusatzprotokoll den besonderen Minderjährigenschutz, den 
die Staaten nach der Kinderrechtskonvention zu erfüllen 
haben, wenn sie Minderjährige in ihre Armee einziehen.77  

Zu den im Zusatzprotokoll genannten Sicherungsmaß-
nahmen zählt nicht nur, dass die Einziehung auf einer 
freiwilligen Grundlage78 erfolgen muss. Hinzukommen 
muss, dass die Eltern beziehungsweise der gesetzliche Vor-
mund des Betreffenden der Einziehung »in Kenntnis der 
Sachlage« zustimmen.79 Eine weitere Verpflichtung besteht 
darin, dass die oder der Minderjährige über die mit dem 
Militärdienst verbundenen Pflichten »umfassend aufgeklärt 
wird«.80 Demnach sind die Eltern und ihr jeweiliges Kind 
über die Tätigkeiten, Aufgaben und die damit verbundenen 
Konsequenzen für den Minderjährigen im Dienstverhältnis 
mit den Streitkräften aufzuklären. Klarstellend sei erwähnt, 
dass mit der umfassenden Aufklärung von Minderjährigen 
über ihre Pflichten ebenso verbunden sein muss, welche 
Risiken aus den jeweiligen Pflichten beim Militärdienst 
resultieren können. Schließlich können sich gerade aus 
den Pflichten im Militärdienst unmittelbare Risiken für den 
Betroffenen ergeben.  

Das Zusatzprotokoll macht mit den explizit aufgenom-
menen Sicherungsmaßnahmen deutlich, dass nationale 
Streitkräfte keine Arbeitgeber sind wie jeder andere. Eine 
Beratung über eine Berufslaufbahn bei nationalen Streit-
kräften darf demnach nicht nur das Versprechen von guter 
Ausbildung, einem vermeintlich sicheren und interes-
santen Arbeitsplatz und Informationen über die Bezahlung 
umfassen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass sich gerade 
Minderjährige leicht beeinflussen lassen können und mög-
licherweise nicht die Risken und die Tragweite ihrer Ent-
scheidung erkennen. 

Auch die Bundeswehr ist kein Arbeitgeber wie jeder 
andere. Dies gilt umso mehr als sich Aufgaben- und Ein-
satzgebiete der Bundeswehr in den letzten Jahren deutlich 
gewandelt haben. Wer Zeit- oder Berufssoldat wird, der ver-
pflichtet sich regelmäßig zu Auslandseinsätzen, dort, wo die 

76  Art. 3 Abs. 1 FP. 

77  Die KRK enthält zahlreiche Schutzpflichten des Staates 
gegenüber Minderjährigen, die in diesem Zusammenhang 
von Relevanz sein können.

78  Art. 3 Abs. 3 a) FP. Siehe dazu bereits genauer oben 
unter 2.

79  Art. 3 Abs. 3 b) FP. 

80  Art. 3 Abs. 3 c) FP.

Vorgesetzten einen hinschicken – auch nach Afghanistan. 
Das sind keine kalkulierbaren Abenteuer, sondern Einsätze, 
die Menschen verändern – oder auch töten.81 Für diese 
Transparenz und Offenheit muss der Staat sorgen, wenn er 
für Minderjährige wirbt und diese als 17-Jährige einstellt.

Für Vertragsstaaten wie Deutschland, die Minderjährige in 
ihren Streitkräften zulassen, ist also der Rahmen, in dem sie 
sich um Nachwuchsförderung bemühen dürfen, durch die 
menschenrechtlichen Vorgaben des Zusatzprotokolls und 
der Kinderrechtskonvention begrenzt. Im Vordergrund haben 
dabei Information und Aufklärung zu stehen. Einseitige 
oder gar manipulierende Werbemaßnahmen haben zu unter-
bleiben, genauso wie Gewalt verherrlichende oder Gewalt 
verharmlosende Rhetorik.

Der Staat hat dafür Sorge zu tragen, dass diese menschen-
rechtlichen Vorgaben auch tatsächlich beachtet werden. 
Diese staatlichen Pflichten treffen etwa die Bundesregie-
rung, das Verteidigungsministerium, die Kultusministerien, 
sämtliche Schulbehörden wie auch die Bundeswehr selbst. 

Finden Werbemaßnahmen oder Berufsberatungen für die 
nationalen Streitkräfte im schulischen Bereich statt, hat 
der Staat im Besonderen darauf zu achten, dass sie in einer 
Weise erfolgen, die mit den Bildungszielen des Art. 29 KRK 
in Einklang steht. Auch Schulen haben in ihrem Aufgaben-
bereich darauf zu achten. Erlangen sie Kenntnis über man-
gelnde Aufklärung oder gar von Gewalt verherrlichender 
oder Gewalt verharmlosender Rhetorik, haben sie zum 
Schutz der Minderjährigen zu intervenieren. 

Solange keine einseitige Beeinflussung der Schülerinnen 
und Schüler vorliegt, ist es zulässig, dass die Bundeswehr – 
etwa im Rahmen allgemeiner Berufsberatungstage an Schu-
len – interessierte Schüler über Berufsmöglichkeiten bei der 
Bundeswehr aufklärt. Über die Berufsberatung in Schulen 
sind aber auch die Eltern vorab zu informieren, da sie in 
erster Linie für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 
verantwortlich sind.82 

81  Siehe genauer zu den Risken und Gefahren von Aus-
landseinsätzen weiter unten in diesem Abschnitt (Aktivi-
täten der Bundeswehr im außerschulischen Bereich).

82  Diese Verpflichtung ergibt sich unter anderem aus Art. 
18 Abs. 1, S. 2 KRK, der lautet: »Für die Erziehung und 
Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern oder 
gegebenenfalls der Vormund verantwortlich.«
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Zur Praxis in Deutschland

Die Bundeswehr unternimmt umfassende Werbemaßnah-
men, die gerade auf Jugendliche abzielen,83 etwa durch 
öffentliche Stände in Innenstädten, auf Messen, im Inter-
net, Radio, Fernsehen, in Zeitungen, bei Sportveranstal-
tungen, in diversen Jugendmedien und auch Schülerzei-
tungen. Zudem bietet die Bundeswehr auch Berufsberatung 
in Schulen an. 

Nachdem die allgemeine Wehrpflicht zum 1. Juli 2011 
ausgesetzt wurde, ist die Bundeswehr noch stärker als 
zuvor darauf angewiesen, dass sich Menschen freiwillig für 
den Dienst bei der Bundeswehr entscheiden. Die Anstren-
gungen und Ausgaben der Bundeswehr für die Personal-
werbung wurden daher erhöht.84 Darüber hinaus wird 
jedem Minderjährigen auf der Grundlage des Wehrpflicht-
gesetzes85 im Alter von 16 oder 17 Jahren Werbematerial 
zu den Möglichkeiten des Berufeinstiegs bei den Streitkräf-
ten übersandt – wozu die erforderlichen Daten von den 
Minderjährigen einmal jährlich erhoben werden.86 Solche 
Maßnahmen zur Personalwerbung sind nach Auffassung 
der Bundesregierung erforderlich, weil der personellen 
Regenerationsfähigkeit der Streitkräfte »wegen eines durch 
die demographische Entwicklung bedingten verschärften 
Wettbewerbs mit der Wirtschaft« besondere Bedeutung 

83  In der Bundestag-Drucksache 17/4973 vom 28.02.2011 
(http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/049/1704973.
pdf) und in der Bundestag-Drucksache 17/9501 
vom 27.04.2012 (http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/17/095/1709501.pdf) findet sich ein informativer Über-
blick über Werbetätigkeiten der Bundeswehr.

84  Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaft, 
16.10.2011, Auf der Suche nach Freiwilligen. Nach dem 
Ende der Wehrpflicht feilt die Bundeswehr an ihrer Nach-
wuchsförderung. Die Lösung bringen soll ein »Marketing-
Mix«, http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/bundeswehr-
auf-der-suche-nach-freiwilligen-11495651.html; Bedingt 
einsatzbereit: Bundeswehr gehen die Soldaten aus, in: 
Panorama [politisches Fernsehmagazin], ARD-Sendung 
vom 31.03.2011, 21:45 Uhr, http://daserste.ndr.de/panora-
ma/archiv/2011/bundeswehr229.html

85  § 58 Wehrpflichtgesetz (WPflG), www.gesetze-im-inter-
net.de/wehrpflg/__58.html

86  Nach § 58 Abs. 1 WPflG übermitteln die Meldebehör-
den dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 
31. März den Familiennamen, den Vornamen und die ge-
genwärtige Anschrift von Personen mit deutscher Staatsan-
gehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Siehe 
zur Problematik der Datenerhebungen und den damit ein-
hergehenden Eingriffen in das allgemeine Persönlichkeits-
recht der Minderjährigen BT-Drucksache 17/5244, http://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/052/1705244.pdf

zukomme.87 Dabei taucht die Einsatzrealität der Bundes-
wehr mit ihren Risiken, Tod und Verwundung, in den Wer-
bebotschaften regelmäßig nicht auf. Die Werbebotschaften 
lauten vor allem: gute Ausbildung, gute Aufstiegschancen, 
Kameradschaft und Abenteuer.88 

Aktivitäten der Bundeswehr im schulischen Bereich 

Mit Blick auf Aktivitäten der Bundeswehr im schulischen 
Bereich ist überdies problematisch, dass die aufgezeigte 
Werbung der Bundeswehr für ihre Einsatzpolitik im Schul-
unterricht durch Jugendoffiziere89 und Werbung der Bun-
deswehr für sich als Arbeitgeber im Schulalltag ineinander 
übergehen. Zwar dürfen Jugendoffiziere nicht für Tätigkeiten 
innerhalb der Bundeswehr werben, auch nicht nach den 
erwähnten Kooperationsabkommen mit einigen Bundeslän-
dern. Die Berufsberatung obliegt sogenannten Wehrdienst-
beratern der Bundeswehr.90 Mit ihren Auftritten in Klassen-
zimmern können die Jugendoffiziere aber schon bei Minder-
jährigen ab dem 14. Lebensjahr ein besonderes Interesse an 
der Bundeswehr als Arbeitgeber wecken oder befördern. 

Im bereits zitierten Jahresbericht der Jugendoffiziere findet 
sich dazu Folgendes: »Für Schulabgänger der Haupt-, Real- 
und Mittelschulen ist die Bundeswehr als Arbeitgeber weiter-
hin besonders attraktiv. Es besteht dort ein großes Interesse 
an Informationen zu beruflichen Perspektiven in den Streit-
kräften. Die Jugendoffiziere erläutern in diesem Zusammen-
hang regelmäßig die scharfe Trennung der Aufgaben der 
Öffentlichkeitsarbeit und Nachwuchswerbung, wie sie die 
Bundeswehr organisatorisch festgelegt hat. Um Zugang zu 
den Schulen zu erhalten, ist diese strikte Trennung notwen-

87  BT-Drucksache 17/4821 vom 21.02.2011, S. 16, http://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/048/1704821.pdf

88  Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaft, 16.10.2011, 
Auf der Suche nach Freiwilligen. Nach dem Ende der Wehr-
pflicht feilt die Bundeswehr an ihrer Nachwuchsförderung. 
Die Lösung bringen soll ein »Marketing-Mix«. http://m.
faz.net/aktuell/wirtschaft/bundeswehr-auf-der-suche-nach-
freiwilligen-11495651.html; Bedingt einsatzbereit: Bundes-
wehr gehen die Soldaten aus, in: Panorama [politisches 
Fernsehmagazin], ARD-Sendung vom 31.03.2011, 21:45 
Uhr, http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2011/bundes-
wehr229.html.

89  Siehe oben unter 4.

90  Im Jahr 2011 haben Wehrdienstberater 10.889 Infor-
mationsvorträge an Gymnasien (2246), Realschulen (2984), 
Hauptschulen (861) und Berufsschulen (4798) durchgeführt 
und dabei insgesamt 235.695 Schülerinnen und Schüler 
erreicht. Siehe Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 
Anfrage vom 27.04.2012, BT-Drucksache 17/9501, Seite 5, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/095/1709501.pdf
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dig und wird von den Jugendoffizieren beachtet. Durch 
die gute Zusammenarbeit und Absprache von Jugend-
offizier und Wehrdienstberatungsoffizier wird in diesem 
Zusammenhang dem berechtigten Informationsbedürfnis 
der Schüler hinreichend entsprochen. Über Einladungen 
der Wehrdienstberater entscheiden dabei stets die für die 
Unterrichtsgestaltung verantwortlichen Lehrkräfte.«91 

Darüber hinaus organisiert die Bundeswehr auch Tagesver-
anstaltungen für Schülerinnen und Schüler, insbesondere 
den sogenannten »Tag der Schulen«. Bei diesen Veran-
staltungen ist die Trennung zwischen politischer Bildung 
und Berufsberatung gänzlich aufgehoben. Die Veranstal-
tungen finden auf dem Gelände der Bundeswehr statt. Laut 
aktuellem Jahresbericht der Jugendoffiziere92 wurden im 
Jahr 2011 317 Besuche bei der Truppe registriert. Dabei 
wurden 9.691 Teilnehmer erreicht. Das Konzept »Tag der 
Schulen« wird als »erfolgreich« hervorgehoben, da die 
Jugendoffiziere »in enger Zusammenarbeit mit der Truppe 
pro Veranstaltung« eine hohe Zahl an Schülern erreichen. 
Zum Tag der Schulen lädt der Jugendoffizier alle Schulen 
des Einzugsgebiets der Kaserne ein. Der Tag der Schulen 
ist laut Jahresbericht der Jugendoffiziere »für die Truppe 
wirtschaftlich effizient und für die Öffentlichkeitsarbeit 
äußerst effektiv und wirksam. So können zeitgleich die 
Jugendlichen einer ganzen Region den Alltag bei der 
Truppe miterleben und mit jungen Soldatinnen und Solda-
ten sprechen.«93 Zeitgleich besteht beim Tag der Schulen 
die Möglichkeit, sich über den Berufseinstieg bei der Bun-
deswehr zu informieren.94  

Abgesehen davon, dass bei solchen Besuchen in einer 
Kaserne politische Bildung und Berufsberatung zusam-
menfallen, stellt sich bei solchen Tagesveranstaltungen 
generell die Frage nach pädagogischen Standards und 
welche Inhalte dabei vermittelt werden. Dass es hier 
an pädagogischen und inhaltlichen Standards zu fehlen 
scheint, zeigt ein Fall, der nicht nur auf lokaler Ebene, son-

91  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 4, www.bundeswehr-monitoring.de/file-
admin/user_upload/media/Jugendoffiziere-Bericht-2009.
pdf; vgl. ebenso Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 
2011, Berlin, 23. Mai 2012, S. 4

92  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2011, Berlin, 
23. Mai 2012, S. 5

93  Jahresbericht der Jugendoffiziere, Ausgabe 2009, Berlin, 
31. Mai 2010, S. 5. vgl. ebenso Jahresbericht der Jugendoffi-
ziere, Ausgabe 2011, Berlin, 23. Mai 2012, S. 5

94  Diese Information erlangt man beispielsweise auf der 
Webseite der Bundeswehr (www.bundeswehr.de/portal/a/
bwde.), wo regelmäßig über Tage der Schule berichtet wird.

dern bundesweit Aufmerksamkeit erfahren hat.95 Es geht 
um einen Besuch der Bundeswehr von Schülerinnen und 
Schülern einer 8. Klasse in Schleswig-Holstein im Oktober 
2009. Der Besuch erfolgte beim Aufklärungsbataillon VI der 
Bundeswehr, wo die Schülerinnen und Schüler Unterkünfte, 
Fuhrpark und einen 370.000 Euro teuren Schießsimulator 
besuchten. In dem computeranimierten Kino trainieren 
die Soldaten mit Elektrowaffen für den realen Einsatz in 
Afghanistan. In dem Schießsimulator schwärmte ein Ober-
stabsfeldwebel vor den 13- bis 15-Jährigen, dass der Schieß-
simulator »tausendmal besser« sei als »jedes Spiel auf der 
Konsole zu Hause«.

Es ist offenbar, dass solche Exkursionen von minderjäh-
rigen Schülerinnen und Schülern zur Bundeswehr mit dem 
Zusatzprotokoll und der Kinderrechtskonvention nicht zu 
vereinbaren sind. Sie verstoßen klar gegen die in Art. 29 
KRK festgelegten Bildungsziele.96 Die Politik sollte daher 
darauf hinwirken, dass entsprechende Exkursionen Minder-
jähriger zu Veranstaltungen in Kasernen der Bundeswehr im 
Schullalltag unterbleiben.

Auch Waffenschauen nationaler Streitkräfte, welche auf die 
Technikbegeisterung, den Spieltrieb und die Abenteuerlust 
von Kindern und Jugendliche setzen und dadurch bei Min-
derjährigen das Interesse an den nationalen Streitkräften 
wecken sollen, haben im Schulalltag zu unterbleiben. Laut 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
wurden indes Fälle bekannt, in denen Waffenschauen und 
Informationsveranstaltungen auf Schulhöfen und in Turn-
hallen stattfanden.97 

Die Bundeswehr sucht den Kontakt zu Minderjährigen als 
potentieller Arbeitgeber immer früher. So bietet die Bundes-
wehr im Rahmen des sogenannten Girls’ Day98 regelmäßig 

95  Siehe dazu etwa Osel, Johann, sueddeutsche.de, 
26.03.2010, »Bundeswehr an Schulen, Kameraden im Klas-
senzimmer«, www.sueddeutsche.de/politik/bundeswehr-
an-schulen-kameraden-im-klassenzimmer-1.15788; Osel, 
Johann, sueddeutsche.de, 21.06.2010, Bundeswehr wird in 
Schulen aktiv, Ballern im Schieß-Simulator, www.sueddeut-
sche.de/karriere/bundeswehr-draengt-in-schulen-alleinunter-
halter-in-uniform-1.962614-3

96  Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) hält Exkursionen zu Informationsveranstaltungen 
der Bundeswehr für kein geeignetes Mittel der politischen 
Bildung und nicht vereinbar mit den Bildungszielen zur Si-
cherung von Frieden und Gewaltfreiheit, www.gew.de/Ein-
fluss_der_Bundeswehr_an_Schulen_zurueckdraengen.html

97  Siehe www.gew.de/Einfluss_der_Bundeswehr_an_Schu-
len_zurueckdraengen.html

98  Der Girls’ Day findet einmal im Jahr statt, er bietet Mäd-
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Veranstaltungen an, um sich speziell bei Schülerinnen als 
zukünftiger Arbeitgeber interessant zu machen. Die Veran-
staltungen dienen dazu, Mädchen Einblicke in das männer-
dominierte Berufsfeld der Bundeswehr zu ermöglichen.99 
Obwohl für die Teilnahme an den Veranstaltungen – nach 
einer Selbstverpflichtung der Bundeswehr – ein Mindestal-
ter von 14 Jahren festgelegt ist, kommt es diesbezüglich 
regelmäßig zu Verstößen gegen die Selbstverpflichtung. 
So passierte es in den letzten Jahren immer wieder, dass 
auch Minderjährige unter 14 Jahren, 13-, Zwölf- oder Elf-
jährige, an entsprechenden Veranstaltungen teilgenommen 
haben,100 was zu öffentlicher Kritik an der Praxis der Bun-
deswehr führte. 

Aktivitäten der Bundeswehr im außerschulischen Bereich 

Ein Beispiel für eine Werbekampagne der Bundeswehr, die 
in der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit und Kritik 
hervorgerufen hat, stammt aus dem Sommer und Herbst 
2012. Dabei wurde in dem großen deutschen Jugendmaga-
zin »Bravo« online eine Werbekampagne für sogenannte 
»Adventure Camps« der Bundeswehr gestartet. Jugendliche 
ab 16 Jahren konnten sich für die Teilnahme an einem 
Camp bewerben und eine kostenlose Teilnahme gewinnen. 
Zur Auswahl standen ein »Adventure Camp« am Strand 
und eines in den Bergen. Die berechtigte Kritik, geäußert 
etwa von Kinderrechtsorganisationen, der Evangelischen 
Kirche in Deutschland und einigen Seiten der Politik, 
richtete sich dagegen, dass die Kampagne bei Jugendlichen 
ein falsches Bild von der Bundeswehr hervorrufe. Die im 
Rahmen der Kampagne vorgenommene Darstellung der 
Bundeswehr – als ein Ort von Abenteuern – stehe in einem 
krassen Gegensatz zur Einsatzrealität der Streitkräfte. 
Zudem wurde kritisiert, dass das von der Bundeswehr 
ausgewählte Medium bereits von Minderjährigen ab dem 
zehnten Lebensjahr genutzt wird.101  

chen unter anderem die Möglichkeit, Einblicke in Berufs-
felder zu bekommen, in denen überwiegend Männer tätig 
sind, siehe genauer www.girls-day.de

99  Antwort der Bundesregierung vom 11.07.2012, BT-
Drucksache 17/10287, S. 2, http://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/17/102/1710287.pdf

100  Siehe dazu Antwort der Bundesregierung vom 
11.07.2012, BT-Drucksache 17/10287, S. 3, http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/17/102/1710287.pdf; siehe ebenso 
Schulze von Glaßer, Michael, Mädels ans Maschinenge-
wehr, telepolis, 14.04.2011, mit weiteren Beispielen für 
Verstöße gegen die Selbstverpflichtung der Bundeswehr, 
www.heise.de/tp/artikel/34/34498/1.html

101  Adventure Camps, Bundeswehr verteidigt umstrittene 
»Bravo«-Kampagne, Die Bundeswehr hat in Zusammenar-

Welche geistige Grundhaltung solchen Werbekampagnen 
der Bundeswehr zugrunde liegt, hat eine Mitarbeiterin einer 
Werbeagentur, die von der Bundeswehr für eine Werbekam-
pagne beauftragt wurde, im März 2011 in einer Sendung 
des deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehens erläutert. 
Demnach würde man die Auslandseinsätze der Bundeswehr 
in der Werbung nicht thematisieren, da man ja auch nicht 
das Risiko des Fettwerdens in der Werbung für Schokolade 
thematisieren würde.102  

Das Risiko des Fettwerdens vom Schokoladeessen wird hier 
folglich auf eine Ebene gestellt mit Risiken bei Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr. Der Gedanke, Werbung mit dem 
Hinweis auf bestehende gesundheitliche Risiken zu verbin-
den, scheint nicht existent, obwohl dies in anderen Bereichen 
von Werbung, etwa für Zigaretten oder Arzneimitteln, nicht 
nur gewöhnlich, sondern gesetzlich vorgeschrieben ist. Zu 
den Risiken von Auslandseinsätzen der Bundeswehr wie 
in Afghanistan zählen beispielsweise, getötet zu werden, 
verwundet zu werden, Gliedmaßen zu verlieren und/oder 
schwere psychische Erkrankungen, insbesondere Posttrau-
matische Belastungsstörungen (PTBS)103, zu erleiden. 

beit mit der Jugendzeitschrift »Bravo« eine Werbekampagne 
gestartet. Diese stößt auf scharfe Kritik. Doch die Armee 
hält an dem Projekt fest, Die Welt-online, 21.09.12, www.
welt.de/politik/deutschland/article109396169/Bundeswehr-
verteidigt-umstrittene-Bravo-Kampagne.html#disqus_thread; 
Grimm, Rico/ Strozyk, Jan Lukas, Bundeswehr-Werbung 
für Jugendliche. Palmen, Party, Panzerfahren, spiegelonline, 
18.09.2012, www.spiegel.de/politik/deutschland/bundes-
wehr-wirbt-im-jugendmagazin-bravo-mit-abenteuercamps-
a-855922.html; Galaktionow, Barbara, Bundeswehr auf 
Jugendfang, süddeutsche.de, 25.09.2012, www.sueddeutsche.
de/politik/abenteuer-camps-und-schulbesuche-bundeswehr-
auf-jugendfang-1.1472365

102  Bedingt einsatzbereit: Bundeswehr gehen die Soldaten 
aus, in: Panorama [politisches Fernsehmagazin], ARD-
Sendung vom 31.03.2011, 21:45 Uhr, http://daserste.ndr.de/
panorama/archiv/2011/bundeswehr229.html, mit Hinweis 
auf das Manuskript der Sendung (http://daserste.ndr.de/
panorama/archiv/2011/bundeswehr235.pdf); siehe ebenso 
Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage vom 
27.06.2011, BT-Drucksache 17/6311, S. 11: die Bundesre-
gierung hat auf Anfrage dazu lediglich kommentiert, dass 
sie die Aussagen von Privatpersonen nicht bewertet, http://
dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/063/1706311.pdf

103  Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) gelten 
als ein weit verbreitetes Krankheitsbild bei Menschen, die 
als Soldatinnen und Soldaten in Kriegsgebieten im Einsatz 
waren. Das Krankheitsbild wurde bereits bei zahlreichen 
Rückkehrern aus Afghanistan, aber auch aus dem Kosovo 
oder Bosnien-Herzegowina festgestellt. Siehe dazu etwa 
Smith, Pete, Posttraumatische Belastungsstörungen pas-
sen nicht ins Bild vom harten Soldaten, Ärzte Zeitung.de, 
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Werbekampagnen wie für die sogenannten »Adventure 
Camps« verstoßen gegen den aufgezeigten menschenrecht-
lichen Minderjährigenschutz, der von den Vertragsstaaten 
des Zusatzprotokolls und der Kinderrechtskonvention zu 
gewährleisten ist. Die Bundesregierung sollte sicherstellen, 
dass die Bundeswehr keine entsprechenden Werbekampa-
gnen mehr vornimmt. Darüber hinaus sollte sie sicherstel-
len, möglicherweise per Gesetz, dass Werbung für die Bun-
deswehr grundsätzlich auf Risiken von Auslandseinsätzen 
hinzuweisen hat.

3.7. Waffenexporte
 
Die staatlichen Verpflichtungen des Zusatzprotokolls bezie-
hen sich nicht nur auf die nationale, sondern ebenso auf 
die zwischenstaatliche und internationale Ebene.104 Dies 
betrifft unter anderem die Pflicht zur Ergreifung präven-
tiver Maßnahmen zur Verhütung aller Verstöße gegen das 
Protokoll.105 Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
hat Deutschland in diesem Zusammenhang empfohlen, ein 
spezielles Verbot für den Verkauf von Waffen einzuführen, 
wenn der endgültige Einsatzort ein Land ist, in dem Kinder 
bekanntermaßen – oder möglicherweise – rekrutiert wer-
den oder bei Feindseligkeiten zum Einsatz kommen.106 
Ein solches spezielles Verbot ist in der deutschen Rüstungs-
kontrolle bisher nicht vorgesehen.107   

01.04.2008, www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/
neuro-psychiatrische_krankheiten/?sid=489087; Fried-
richs, Hauke, Traumatisierte Soldaten, Alleingelassen mit 
dem Krieg, Zeit-online, 07.03.2011, www.zeit.de/politik/
deutschland/2011-03/bundeswehr-soldaten-trauma-
betreuung; Gruber, Christian, Traumatisierte Bundes-
wehrsoldaten: Psychologen warnen vor hoher Dunkelziffer, 
spiegelonline, 25.09.2012, www.spiegel.de/gesundheit/psy-
chologie/traumatisierte-bundeswehrsoldaten-psychologen-
warnen-vor-dunkelziffer-a-856440.html

104  Art. 7 FP

105  Art. 7 Abs. 1, S. 1 FP

106  UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, Abschlie-
ßende Empfehlungen (Concluding Observations) zu 
Deutschland vom 1. Februar 2008, Ziffer 23: »The Com-
mittee recommends that the State party consider introdu-
cing a specific prohibition with respect to the sale of arms 
when the final destination is a country where children are 
known to be – or may potentially be – recruited or used in 
hostilities.« www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/
CRC-C-OPAC-DEU-CO-1.pdf

107  Siehe Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundes-
republik Deutschland zu dem Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über die Rechte des Kindes, S. 24 f.  

Abgesehen von der Frage, ob von Deutschland aus Waffen 
in Staaten gelangen, in denen Kinder rekrutiert werden oder 
bei Feindseligkeiten zum Einsatz kommen, ist die Frage von 
Waffenexporten aus Deutschland auch unter dem Blickwin-
kel staatlicher Verpflichtungen aus der KRK von Relevanz. 
So stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Auswirkungen 
insbesondere der Export von sogenannten Kleinen und 
Leichten Waffen (kurz oft Kleinwaffen108 genannt) wie 
Maschinengewehren und Maschinenpistolen und/oder die 
dazu gehörige Munition109 auf die menschenrechtliche 
Situation von Kindern in anderen Staaten hat. Erfahrungs-
gemäß kann sich gerade der Export von Kleinwaffen und 
deren Verbreitung destabilisierend auf die Entwicklung eines 
ganzen Landes oder einer Region auswirken und damit 
nicht nur Verpflichtungen aus dem Zusatzprotokoll, sondern 
ebenso Verpflichtungen aus der KRK zuwiderlaufen: Die 
Vertragsstaaten der KRK sind grundsätzlich dazu verpflich-
tet, die Verwirklichung in der KRK kodifizierter wirtschaft-
licher, sozialer und kultureller Rechte auch in anderen Staa-
ten zu unterstützen und zu fördern.110 

Die deutsche Rüstungsexportkontrollpolitik ist im Wesent-
lichen in den »Politischen Grundsätzen der Bundesre-
gierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern« in der Fassung vom 19. Januar 2000111 
geregelt. Diese und – als integraler Bestandteil der Poli-
tischen Grundsätze – der Gemeinsame Standpunkt der 
Europäischen Union (EU) betreffend gemeinsame Regeln 
für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und 
Militärgütern vom 8. Dezember 2008112 bilden die Leitli-

108  Siehe dazu etwa Rüstungsinformationsbüro (RIB), 
www.rib-ev.de/?page_id=197.; ebenso Rüstungsexportbe-
richt der Bundesregierung 2011, Berlin, 2012, S. 24 f., der 
Bericht ist bei den Publikationen des Ministeriums unter 
www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen.html, dort bei 
der Suchleiste unter dem Buchstaben B, zu finden.

109  Kleine und Leichte Waffen werden in Deutschland als 
Typ A0001 und Typ A0002 kategorisiert, die dazu gehö-
rige Munition als Typ A0003. Siehe zur Kategorisierung 
Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 47 f. 
(Ausfuhrliste).

110  Siehe dazu Art. 4 Satz 2, 2. Halbsatz KRK. Diese die 
zwischenstaatliche beziehungsweise internationale Ebene 
betreffenden Verpflichtungen werden im Hinblick auf das 
Recht auf Gesundheit (Art. 24 Abs. 4 KRK) und das Recht 
auf Bildung (Art. 28 Abs. 3 KRK) zudem explizit hervorge-
hoben.

111  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 36 
ff.

112  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 
40 ff., ebenso in: Europäisches Amtsblatt Nr. L 335 vom 
13.12.2008, S. 99–103; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
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nien für die Genehmigung von Rüstungsexportanträgen.113 
Dabei unterscheiden die Politischen Grundsätze der Bun-
desregierung zwischen Rüstungsexporten in NATO-Länder, 
EU-Mitgliedstaaten und NATO-gleichgestellte Länder 
(Australien, Neuseeland, Japan, Schweiz), die grundsätzlich 
nicht beschränkt werden, und Ausfuhren in alle sonstigen 
Staaten (sog. Drittländer).114 Einmal jährlich veröffentlicht 
die Regierung einen Bericht über ihre Exportpolitik für 
konventionelle Rüstungsgüter im Vorjahr (Rüstungsexport-
bericht). Der aktuelle Bericht – für das Jahr 2011 – wurde 
im November 2012 veröffentlicht.115 Demzufolge werden 
alle Anträge auf Ausfuhrgenehmigung nach sorgfältiger 
Abwägung vor allem der außen-, sicherheits- und men-
schenrechtspolitischen Argumente entschieden. Wichtige 
Kriterien jeder Entscheidung sind demnach unter anderem 
Konfliktprävention und die Beachtung der Menschenrechte 
im Empfangsland.116  

Deutschland gehört weltweit zu den größten Exporteuren 
von Rüstungsgütern,117 dies gilt auch für den Export von 
Kleinwaffen (Kleine und Leichte Waffen).118 Im Jahr 2011 
wurden für Rüstungsgüter Einzelausfuhrgenehmigungen119 

LexUriServ.do?uri=CELEX:32008E0944:DE:HTML

113  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 7 
und S.11; Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesre-
publik Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes, S. 24 f.

114  Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten Nati-
onen über die Rechte des Kindes, S. 25; Rüstungsexportbe-
richt der Bundesregierung 2011, S. 6

115  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, der 
Bericht ist bei den Publikationen des Ministeriums unter 
www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen.html, dort bei 
der Suchleiste unter dem Buchstaben B, zu finden.

116  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 
6; Dritter und Vierter Staatenbericht der Bundesrepublik 
Deutschland zu dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte des Kindes, S. 25. 

117  Siehe dazu auch Rüstungsexportbericht der Bundesre-
gierung 2011, S. 34 f., wo die Ergebnisse und Bewertungen 
von Fachinstituten zur Einordnung deutscher Rüstungsex-
porte im internationalen Vergleich wiedergegeben werden.

118  Siehe dazu genauer Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2012 
der GKKE, S. 41 ff., www3.gkke.org/fileadmin/files/down-
loads-allgemein/REB-2012-BPK-Fassung.pdf; Rüstungsex-
portbericht 2011 der GKKE, S. 39, www3.gkke.org/filead-
min/files/downloads-allgemein/GKKE_56_REB_2011.pdf

119  Siehe dazu genauer Rüstungsexportbericht der Bun-
desregierung 2011, S. 18 ff.

im Wert von insgesamt ca. 5,4 Milliarden Euro erteilt. Ein 
Anteil von 58% dieses Wertes entfiel dabei auf EU-, NATO- 
und NATO-gleichgestellte Länder, 42 Prozent auf Drittlän-
der.120 Der Wert der erteilten Sammelausfuhrgenehmi-
gungen121 für Ausfuhren im Rahmen wehrtechnischer Koo-
perationen zwischen EU- und NATO-Partnern belief sich im 
Berichtsjahr ebenfalls auf ca. 5,4 Millarden Euro.122

Kennzeichnend für die deutsche Rüstungskontrollpolitik 
sind mangelnde Transparenz bei der Anbahnung, Abwick-
lung und Finanzierung von Rüstungstransfers, dabei 
fehlende parlamentarische Kontrollmöglichkeiten und 
die unzureichende Bekämpfung von Korruption in der 
Rüstungsexportbranche.123 In der jüngsten Vergangen-
heit124 wurde die Rüstungspolitik der Bundesregierung 
daher auch zunehmend kritisiert.125 Die im Bundestag126 
und in den Medien127 geäußerte Kritik richtet sich nicht 
nur gegen die fehlende Information, Transparenz und Betei-
ligung des Parlaments im Feld der Rüstungsexportpolitik. 
Sie richtet sich ebenso gegen die unzureichende Beachtung 
der Menschenrechtssituation in Empfängerstaaten von 
Rüstungsgütern und das damit einhergehende Ausmaß, den 

120  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 6

121  Siehe dazu genauer Rüstungsexportbericht der Bundes-
regierung 2011, S. 20

122  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 6

123  Siehe dazu genauer Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2010 der 
GKKE, S. 13 ff., www3.gkke.org/fileadmin/files/publikati-
onen/2010/REB_2010_fuer_Presse.pdf

124  Siehe dazu genauer Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2012 der 
GKKE, Aktuelle Debatten und Kontroversen der deutschen 
Rüstungsexportpolitik, S. 50 ff., www3.gkke.org/fileadmin/
files/downloads-allgemein/REB-2012-BPK-Fassung.pdf

125  Auch der Bundestagsabgeordnete Norbert Röttgen, 
Mitglied der CDU-Regierungsfraktion, hat die gegenwärtige 
Rüstungspolitik jüngst scharf kritisiert und fordert Transpa-
renz bei Rüstungsexporten. Die derzeitige Praxis nannte er 
»völlig abstrus«. Süddeutsche Zeitung, 24./25./26.12.2012, 
S. 1 und S. 6

126  Siehe etwa BT- Drucksache 17/6931 vom 07.09.2011, 
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/069/1706931.
pdf; BT-Drucksache 17/9412 vom 25.04.2012, http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/17/094/1709412.pdf

127  Siehe dazu etwa Hammerstein, Konstantin von/Neu-
kirch, Ralf/Repinski, Gordon/Stark, Holger/Traufetter, 
Gerald/Wiegrefe, Klaus, Die Merkel-Doktrin, in: Der Spie-
gel, 3.12.2012, Deutsche Waffen für die Welt (Titel), www.
spiegel.de/spiegel/print/d-89932536.html
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deutsche Rüstungsexporte angenommen haben.128 Ent-
sprechende Kritik hat 2012, am Tag der Menschenrechte, 
auch die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE)129 geäußert, welche die deutsche Rüstungspolitik 
in jährlich erscheinenden Rüstungsexportberichten umfas-
send analysiert und bewertet. So hat sie bei der Vorstellung 
ihres aktuellen Berichts130 kritisiert, dass die Zahl »der 
Empfängerländer, die hinsichtlich ihrer Menschenrechtssi-
tuation als bedenklich eingestuft würden«131 mittlerweile 
»auf 64 angestiegen« sei. Der aktuelle Rüstungsexportbe-
richt der Bundesregierung vermittle den Eindruck einer 
Genehmigungspraxis, »die sich nicht an die eigenen 
restriktiven Maßstäbe hält und die Einhaltung der Men-
schenrechte immer wieder anderen Interessen unterordnet 
– im Gegensatz zu den ausdrücklichen Erklärungen der 
Bundesregierung«.132 

Hinzu kommt, dass insbesondere die Kontrolle des End-
verbleibs und einer völkerrechtskonformen Verwendung 
von Kleinwaffen und der dazu gehörigen Munition ein zen-
trales und nicht gelöstes Problem ist.133 Dabei hat die Ver-

128   Siehe dazu etwa BT-Drucksache 17/9412 
vom 25.04.2012, http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/17/094/1709412.pdf; Deutsches Institut für Men-
schenrechte, Pressemitteilung vom 06.12.2012, Rüstungs-
exporte: Menschenrechte als Kriterium ernst nehmen und 
parlamentarische Befassung stärken, www.institut-fuer-
menschenrechte.de/de/presse/pressemitteilungen.html; 
Veit, Medick/Neukirch, Ralf, spiegelonline, 13.11.2012, 
Kriegswaffenexportbericht 2011, Mehr Rüstungsgüter für 
arabische Länder, www.spiegel.de/politik/deutschland/
ruestungsexportbericht-2011-mehr-exportgenehmigungen-
als-im-vorjahr-a-867036.html

129  Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE) ist ein ökumenischer, evangelisch-katholischer 
Arbeitsverbund zur Entwicklungspolitik, www3.gkke.org

130  Rüstungsexportbericht 2012 der GKKE, www3.gkke.
org/fileadmin/files/downloads-allgemein/REB-2012-BPK-
Fassung.pdf

131  Siehe dazu genauer Rüstungsexportbericht 2012 
der GKKE, S. 32 ff., insbesondere S. 44–49, mit weiteren 
Nachweisen

132 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, Pres-
semitteilung, GKKE veröffentlicht ihren Rüstungsexport-
bericht 2012, Waffen schaffen keine Stabilität, 10.12.2012, 
www3.gkke.org/fileadmin/files/downloads-allgemein/PM-
REB-2012.pdf

133 Dabei kann nicht nur der Export von Kleinwaffen zu 
deren Verbreitung und Einsatz in anderen Staaten beitra-
gen. Dies kann auch dadurch geschehen, dass Lizenzen 
zum Nachbau deutscher Kleinwaffen im Ausland erteilt 
werden oder Fertigungsanlagen zur Herstellung von Klein-
waffen exportiert werden. Siehe dazu auch BT-Drucksache 

breitung von Kleinwaffen weitreichende Auswirkungen auf 
die Situation der Menschenrechte und speziell auch auf die 
Situation von Kindern in etlichen Staaten und Regionen 
weltweit. Kleinwaffen behindern oft die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung von Staaten und tragen nicht selten zu 
einer gewaltsamen Eskalation von Konflikten bei. Durch 
ihren Einsatz werden die weitaus meisten Opfer in internen 
und grenzüberschreitenden Konflikten verursacht.134 Zu 
den Opfern zählen zu einem großen Teil Kinder. Zudem 
handelt es sich dabei um Waffen, die gerade auch von 
Kindersoldaten benutzt werden, da sie auch von Kindern 
bedient werden können.135 

Kleinwaffen können jahrzehntelang zum Einsatz kommen 
und relativ einfach und unkontrolliert weitergegeben wer-
den. So wird zum Beispiel von der Gemeinsamen Konferenz 
Kirche und Entwicklung (GKKE) berichtet, dass es immer 
wieder zur illegalen Weitergabe von Kleinwaffen in Kon-
fliktregionen kommt,136 auch von Waffen deutscher Her-
steller.137 Die Bundesregierung kann daher auch auf keine 
sichere Kontrolle des Endverbleibs verweisen, wenn es um 
den Export von Kleinwaffen aus Deutschland geht.138 Dies 
wird selbst in ihrem aktuellen Rüstungsexportbericht deut-
lich, in dem sie auf Mängel in der Sicherung der öffentlichen 
Waffen- und Munitionsbestände in Empfängerstaaten von 
Kleinwaffen hinweist. Diese Mängel stellten erfahrungsge-
mäß einen wesentlichen Grund illegaler Transfers dar.139 
Auch wenn Deutschland grundsätzlich nur die Ausfuhr von 
Waffen für staatliche Endverwender erteilt und nicht für 

16/12951 vom 07.05.2009, http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/16/129/1612951.pdf, und BT-Drucksache 17/9412 vom 
25.04.2012, S. 2 f.

134 So auch der Rüstungsexportbericht der Bundesregie-
rung 2011, S. 14

135  Siehe dazu etwa UNICEF, www.unicef.de/projekte/
themen/kinder-schuetzen/kindersoldaten

136  Siehe etwa Prälat Bernhard Felmberg, Statement zum 
Rüstungsexportbericht 2010 der GKKE, Bundespressekonfe-
renz, 13.12.2010, www3.gkke.org/fileadmin/files/publikati-
onen/2010/REB_2010_Statement_Felmberg_BPK.pdf

137  Rüstungsexportbericht 2011 der GKKE, S. 39, www3.
gkke.org/fileadmin/files/downloads-allgemein/GKKE_56_
REB_2011.pdf; siehe dazu ebenso Antwort der Bundesre-
gierung vom 29.11.2011, BT-Drucksache, S. 6, http://dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/17/079/1707929.pdf

138  Siehe dazu auch BT-Drucksache 16/12951 
vom 07.05.2009, http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/16/129/1612951.pdf

139  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 14
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private,140 geschieht die illegale Weitergabe von Klein-
waffen in Konfliktregionen folglich auch bei Exporten aus 
Deutschland. 

Dennoch wurden nach dem aktuellen Regierungsbericht 
Exporte von Kleinwaffen in Staaten und Regionen geneh-
migt, bei denen nicht einmal klar wird, wie sie unter Beach-
tung der Politischen Grundsätze der Bundesregierung 
erfolgen konnten. Aus dem Bericht wird nicht ersichtlich, 
wie die Genehmigungen der Rüstungsexporte in Dritt-
staaten unter Beachtung der Kriterien Konfliktprävention 
und Beachtung der Menschenrechte im Empfangsland zu 
rechtfertigen sind. Drittstaaten als Empfänger von Klein-
waffen und/oder Munition für Kleinwaffen sind demnach: 
Ägypten, Afghanistan, Argentinien, Bahrain, Brasilien, 
Brunei, Hongkong, Grönland, Indien, Indonesien, Irak, 
Kasachstan, Korea (Republik), Kosovo, Malaysia, Namibia, 
Oman, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Sambia, 
Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Südafrika, Taiwan, Ukra-
ine und Vereinigte Arabische Emirate.141

Deutschland hat zudem entgegen der Empfehlung des UN-
Ausschusses für die Rechte des Kindes142 Waffenexporte 
in Länder genehmigt, in denen Kinder rekrutiert wurden 
und bei Feindseligkeiten zum Einsatz gekommen sind.143 
In den Ausführungen der UN-Sonderberichterstatterin für 

140  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 
15

141  Siehe genauer – auch zum Umfang der jeweiligen 
Genehmigungen – Rüstungsexportbericht der Bundesregie-
rung 2011, S. 24 ff. und S. 94 ff. Die oben genannten Staa-
ten sind in Tabelle F (S. 28) hinsichtlich Kleinwaffen und 
in Tabelle H (S. 31) hinsichtlich Munition aufgeführt. Siehe 
zur Ausfuhr von Kleinwaffen (kleinen und leichten Waffen) 
ebenso Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE), Rüstungsexportbericht 2012 der GKKE, S. 41 ff., 
wo zusätzlich China (106 Maschinenpistolen) genannt ist.

142  UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, Abschlie-
ßende Empfehlungen (Concluding Observations) zu 
Deutschland vom 1. Februar 2008, Ziffer 23, www2.ohchr.
org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-DEU-CO-1.
pdf

143  Siehe dazu auch die Antwort der Bundesregierung 
vom 29.11.2011 auf eine Kleine Anfrage, BT-Drucksache 
17/7929, S. 2, wo sich thematisch einschlägige Erläute-
rungen der Bundesregierung zur Genehmigungspraxis fin-
den, insbesondere folgende: »Bestehen konkrete Anhalts-
punkte, dass zur Ausfuhr vorgesehene Kleinwaffen oder 
leichte Waffen unter Verstoß gegen die UN-Kinderrechts-
konvention oder das Fakultativprotokoll gegen Kinder 
bzw. Minderjährige eingesetzt oder an Kindersoldaten aus-
gehändigt werden, wird die Ausfuhrgenehmigung versagt.«, 
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/079/1707929.pdf

das Thema »Kinder und bewaffnete Konflikte« vom 23. 
April 2011, die im Jahresbericht des UN-Generalsekretärs 
Eingang gefunden haben, findet sich eine Liste von über 50 
bewaffneten Gruppen oder Regierungstruppen, die Kinder 
als Soldaten missbrauchen.144 In folgenden Staaten sind 
danach im Berichtszeitraum Kindersoldaten zum Einsatz 
gekommen: Afghanistan, Demokratische Republik Kongo, 
Irak, Jemen, Kolumbien, Myanmar, Nepal, Philippinen, 
Somalia, Sri Lanka, Sudan/Südsudan, Tschad, Uganda und 
Zentralafrikanische Republik.

Nach dem aktuellen Rüstungsexportbericht hat Deutschland 
im Jahr 2011 in einige dieser Staaten die Ausfuhr von Klein-
waffen und/oder Munition für Kleinwaffen genehmigt, etwa 
in die Staaten Irak und Philippinen.145 Darüber hinaus hat 
es weitere Genehmigungen für die Ausfuhr anderer Waffen-
gattungen in den Irak gegeben.146 Auch im Jahr 2010 hat 
Deutschland die Ausfuhr von Kleinwaffen und Munition in 
die Staaten Irak und Philippinen genehmigt,147 wie auch 
die Ausfuhr von Kleinwaffen, Munition und weiterer Waffen 
nach Kolumbien.148  

144  UN-Dokument A/65/820–S/2011/250 vom 23. April 
2011, www.unhcr.org/refworld/publisher,UNGA,COUNT
RYREP,,4dda382b2,0.html; siehe dazu auch Antwort der 
Bundesregierung vom 29.11.2011 auf eine Kleine Anfrage, 
BT-Drucksache 17/7929, S. 3, wo die Bundesregierung 
darauf hinweist, dass ihr die Liste bekannt ist, http://dipbt.
bundestag.de/dip21/btd/17/079/1707929.pdf

145  Siehe genauer – auch zum Umfang der jeweiligen Ge-
nehmigungen – Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 
2011, S. 24 ff. und S. 94 ff. Die oben genannten Staaten sind 
in Tabelle F (S. 28) hinsichtlich Kleinwaffen und in Tabelle 
H (S. 31) hinsichtlich Munition aufgeführt.

146  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2011, S. 
98; siehe zu den Genehmigungen von Rüstungsgütern in 
den Irak zudem Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent-
wicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2012 der GKKE, 
S. 45, www3.gkke.org/fileadmin/files/downloads-allgemein/
REB-2012-BPK-Fassung.pdf

147  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2010, S. 33 
f. (Tabelle B) und S. 36 (Tabelle D), der Bericht ist bei den 
Publikationen des Ministeriums unter www.bmwi.de/DE/
Mediathek/publikationen.html, dort bei der Suchleiste unter 
dem Buchstaben B, zu finden.

148  Rüstungsexportbericht der Bundesregierung 2010, S. 
101. Siehe zur Erläuterung der dort aufgeführten AL-Positi-
onen A0001, A0002, A0004, A0005, A0007, A0008, A0009, 
A00010, A00011, A00013, A00017 und A00022, Rüstungs-
exportbericht der Bundesregierung 2010, S. 53 ff. Unter die 
AL-Positionen A0001 und A0002 fallen Kleinwaffen; in der 
Liste auf S. 33 f. (Tabelle B) sind sie hingegen nicht erwähnt.
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Im Übrigen stellt sich auch die Frage, ob und inwiefern 
sichergestellt ist, dass Kleinwaffen nicht aus NATO-Län-
dern, EU-Mitgliedstaaten und NATO-gleichgestellten Län-
dern weiter in Länder exportiert werden, in die aus men-
schenrechtlicher Perspektive kein Export erfolgen sollte, 
weil dort beispielsweise Kindersoldaten rekrutiert werden 
oder bei Feindseligkeiten zum Einsatz kommen.149 

Deutschland sollte der Empfehlung des UN-Ausschusses 
nachkommen, ein spezielles Verbot für die Ausfuhr von 
Waffen einzuführen, wenn der endgültige Einsatzort ein 
Land ist, in dem Kinder bekanntermaßen – oder mögli-
cherweise – rekrutiert werden oder bei Feindseligkeiten 
zum Einsatz kommen. Im Übrigen sollte die Bundesregie-
rung ihre Rüstungsexportpolitik umfassend überdenken, 
um einer deutschen Beteiligung an Menschenrechts-
verletzungen vorzubeugen. Dazu gehört auch, dass die 
Rüstungsexportkontrollpolitik transparent wird. Die Ein-
haltung der Politischen Grundsätze der Bundesregierung, 
speziell auch beim Export von Kleinwaffen,150 ist bei der 
gegenwärtigen Genehmigungspraxis nicht nachvollziehbar. 
Eine transparente Rüstungsexportpolitik sollte effektive 
Kontrollmöglichkeiten schaffen, damit Parlamentarier oder 
auch Akteure der Zivilgesellschaft frühzeitig Warnhinweise 
geben können, um Menschenrechtsverletzungen und die 
Verschärfung von Krisen gemäß den Politischen Grund-
sätzen zu verhindern. Durch eine grundlegende Änderung 
deutscher Rüstungskontrollpolitik könnte Deutschland das 
Risiko mindern, dass Kinder unter deutscher Mitwirkung 
in ihren Menschenrechten verletzt werden.   

149  Es stellt sich beispielsweise die Frage, wie sicherge-
stellt ist, dass Kleinwaffen, die von Deutschland aus in 
die USA geliefert werden, nicht von dort aus in Regionen 
weiter exportiert werden, in denen Kindersoldaten zum 
Einsatz kommen. Diese Frage ergibt sich insbesondere 
aus Folgendem: Deutschland exportiert in einem erheb-
lichen Umfang Waffen in die USA. Der Wert der Ge-
nehmigungen von Exporten betrug nach dem aktuellen 
Rüstungsexportbericht der Bundesregierung (Seite 76 und 
93) im Jahr 2011 insgesamt 632, Millionen €. Gegenstand 
der Genehmigungen waren unter anderem Kleinwaffen 
und dazugehörige Munition (A0001, A0002, A0003). Wie 
in Deutschland gibt es in den USA kein Verbot für den 
Verkauf von Waffen, wenn der endgültige Einsatzort ein 
Land ist, in dem Kinder bekanntermaßen – oder möglicher-
weise – rekrutiert werden oder bei Feindseligkeiten zum 
Einsatz kommen. Der UN-Ausschuss hat den USA daher 
wie Deutschland empfohlen, ein solches Verbot einzufüh-
ren. Siehe CRC/C/OPAC/USA/CO/1, Ziffer 34, www2.
ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC.C.OPAC.USA.
CO.1.pdf 

150  Siehe dazu ebenso Gemeinsame Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE), Rüstungsexportbericht 2012 der 
GKKE, S. 49

3.8. Beachtung eingegangener Verpflich-
tungen gegenüber ehemaligen, nach 
Deutschland geflohenen Kindersoldaten
 
Die KRK und das Zusatzprotokoll haben erhebliche Bedeu-
tung für ehemalige Kindersoldaten, die nach Deutschland 
fliehen. Das Zusatzprotokoll begründet staatliche Ver-
pflichtungen gegenüber Kindern, die von nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppen oder staatlichen Armeen eingezogen 
und instrumentalisiert wurden oder gar mit der Waffe für sie 
kämpfen mussten. Die Vertragsstaaten haben diesen Min-
derjährigen jede erforderliche und geeignete Unterstützung 
zu ihrer physischen und psychischen Genesung und ihrer 
sozialen Wiedereingliederung zu gewährleisten (Artikel 6 
Absatz 3 des Zusatzprotokolls). In der KRK gibt es mehrere 
Bestimmungen, die für Kinder, die nach Deutschland geflo-
hen sind, erhebliche Bedeutung haben. Zu erwähnen sind 
etwa Art. 20 KRK, der ein Recht auf Betreuung und Unter-
bringung zum Wohl des Kindes garantiert wie auch Art. 22 
KRR, der insbesondere für Kinder von Bedeutung ist, die 
Asyl und/oder internationalen Schutz begehren. Bei ehema-
ligen Kindersoldaten, die nach Deutschland fliehen, handelt 
es sich regelmäßig um unbegleitete Minderjährige. Der UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes hat in seinen Empfeh-
lungen aus dem Jahr 2008 im Umgang mit ehemaligen, nach 
Deutschland geflohenen Kindersoldaten deutliche Defizite 
in der Umsetzung des Protokolls festgestellt.151 Dabei hat er 
ebenso die Umsetzung seiner Allgemeinen Empfehlungen zu 
unbegleiteten Minderjährigen152 angemahnt. Beim Umgang 
Deutschlands mit diesen Kindern lassen sich aber weiter-
hin153 deutliche Defizite ausmachen. 
   
Nach vielfältiger und anhaltender Kritik – auch vom UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes – hat die Bundesre-
gierung zwar den sogenannten »Ausländervorbehalt« zur 
KRK im Juli 2010 zurückgenommen. Allerdings gingen mit 
der vollen Anerkennung der KRK auf internationaler Ebene 
keine gesetzlichen Änderungen einher.154    

151  Ziffer 16 f. der Empfehlungen, www2.ohchr.org/en-
glish/bodies/crc/docs/co/CRC-C-OPAC-DEU-CO-1.pdf

152  Allgemeine Bemerkung (General Comment) Nr. 6 
des UN-Ausschusses über die Rechte des Kindes vom 
01.09.2005, CRC/GC/2005/6, http://daccess-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/438/05/PDF/G0543805.
pdf?OpenElement

153  Siehe dazu bereits Cremer, Hendrik, Schattenbericht 
Kindersoldaten, terre des hommes/Kindernothilfe (Heraus-
geber), 2007

154  Siehe dazu genauer Cremer, Hendrik, Die UN-Kinder-
rechtskonvention. Geltung und Anwendbarkeit in Deutsch-
land nach der Rücknahme der Vorbehalte, 2. Auflage, 
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Die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen für 
unbegleitete Minderjährige und ihre tatsächliche, insbeson-
dere psychosoziale Situation, offenbaren weiterhin erheb-
lichen Handlungsbedarf Deutschlands. Einige Punkte sol-
len hier angesprochen werden, die Thematik unbegleiteter 
Minderjähriger, auch ehemaliger Kindersoldaten, ist bereits 
im Ergänzenden Bericht der National Coalition für die 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land (NC) zum deutschen Staatenbericht behandelt.155  

Ein grundsätzliches Problem besteht zunächst darin, dass 
unbegleitete Minderjährige wie ehemalige Kindersoldaten 
regelmäßig in sie belastende und keineswegs kindgerechte 
Asylverfahren gedrängt werden, unabhängig davon ob sie 
Aussicht auf Erfolg haben. Dabei werden sie in asylrecht-
lichen Verfahren – wie auch in Verfahren nach dem Auf-
enthaltsgesetz – bereits ab dem 16. Lebensjahr wie Erwach-
sene behandelt.156  

Abgesehen davon, dass das deutsche Aufenthaltsrecht 
keine minderjährigenspezifischen Vorschriften für die 
Durchführung von sogenannten Clearingverfahren157 
vorsieht, lassen sich deutliche Mängel bei der Betreuung 
und Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen aus-
machen. Sofern sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
geschieht es weiterhin, dass sie – zumindest in einigen 
Bundesländern – aus der Kinder- und Jugendhilfe ausge-
grenzt und in Erwachsenenunterkünften für Asylbewerber 

Deutsches Institut für Menschenrechte (Hg.), Berlin 2012, 
S. 15, www.institut-fuer-menschenrechte.de/uploads/tx_
commerce/die_un_kinderrechtskonvention_2_auflage.pdf

155  Ergänzender Bericht der National Coalition für die 
Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutsch-
land (NC) zum Dritt- und Viertbericht der Bundesrepublik 
Deutschland an die Vereinten Nationen gemäß Artikel 44 
Abs. 1 Buchstabe b des Übereinkommens über die Rechte 
des Kindes, S. 34 ff. http://national-coalition.de/pdf/26-01-
2010/www_nc_Ergbericht.pdf

156  Siehe § 12 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und § 80 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

157  In solchen Verfahren können die jeweilige persönliche 
und familiäre Situation des Kindes und weitere am Kindes-
wohl orientierte Schritte geklärt werden, wie etwa eine Fa-
milienzusammenführung in einem Drittland, die freiwillige 
Rückkehr oder Anträge nach dem Asyl- oder Aufenthalts-
recht. Siehe dazu ebenso Ergänzender Bericht der National 
Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonven-
tion in Deutschland (NC) zum Dritt- und Viertbericht der 
Bundesrepublik Deutschland an die Vereinten Nationen 
gemäß Artikel 44 Abs. 1 Buchstabe b des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes, S. 34

untergebracht werden.158 Gesichtspunkte des Kindeswohls 
bleiben dabei außer Acht. Darüber hinaus ist nicht gewähr-
leistet, dass ehemalige Kindersoldaten ausreichend psycho-
logische Unterstützung erfahren. Oft haben sie Schwierig-
keiten, eine dringend gebotene Therapie zu erhalten.159 Im 
Übrigen sind ehemalige Kindersoldaten nicht davor gefeit, in 
Abschiebungshaft genommen zu werden, da Abschiebungs-
haft in Deutschland auch gegenüber unbegleiteten Minder-
jährigen angeordnet werden kann.160  

Das deutsche Aufenthaltsgesetz sollte um minderjähri-
genspezifische Regelungen für unbegleitete Minderjährige 
ergänzt werden, damit diese nicht mehr in Asylverfahren 
gedrängt werden. Dazu sollte eine Bestimmung eingefügt 
werden, die für die Dauer sogenannter Clearingverfahren 
den Aufenthalt unbegleiteter Minderjähriger sichert. Außer-
dem sollte in Asylverfahren und in Verfahren zur Beantra-
gung von Aufenthaltstiteln nach dem Aufenthaltsgesetz 
Rücksicht auf deren spezielle Situation genommen werden, 
diese Verfahren sollten insgesamt kindgerechter werden. 
Unter 18-Jährige sollten – im Einklang mit der Kinderrechts-
konvention – verfahrensrechtlich nicht wie Erwachsene 
behandelt werden. 

Zudem ist dafür Sorge zu tragen, dass unbegleitete Min-
derjährige wie ehemalige Kindersoldaten im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe untergebracht werden. Erforderlich 
erscheinen hier klarstellende gesetzliche Regelungen durch 
den Bund, nach denen die Verteilung von Minderjährigen 
nach dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) beziehungsweise 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) zu unterbleiben hat. Zugleich 
sollte § 6 SGB Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII161, der 
den persönlichen Geltungsbereich der Kinder- und Jugend-

158  Siehe dazu ebenso Dritter und Vierter Staatenbericht 
der Bundesrepublik Deutschland zu dem Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, S. 86 ff.

159  Zito, Dima, Zwischen Angst und Hoffnung, Kindersol-
daten als Flüchtlinge in Deutschland, in: terre des hommes/ 
Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge 
(Hrsg.), Osnabrück 2009, S. 14

160  Siehe § 62 Abs. 1 AufenthG, www.gesetze-im-internet.
de/aufenthg_2004/__62.html; siehe dazu auch Cremer, 
Hendrik, Abschiebungshaft und Menschenrechte. Zur Dauer 
der Haft und zur Inhaftierung von unbegleiteten Minderjäh-
rigen in Deutschland, Deutsches Institut für Menschenrech-
te (Hrsg.), Berlin 2011, www.institut-fuer-menschenrechte.
de/uploads/tx_commerce/Policy_Paper_17_Abschiebungs-
haft_und_Menschenrechte_01.pdf

161  Siehe zu der Vorschrift auch Dritter und Vierter Staa-
tenbericht der Bundesrepublik Deutschland zu dem Über-
einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, S. 86, Ziffer 275
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hilfe für ausländische Kinder einschränkt, vom Bundes-
gesetzgeber gestrichen werden. Daneben sollten von den 
zuständigen Ministerien auf Länderebene Handlungsan-
weisungen erlassen werden, nach denen Minderjährige in 
jedem Fall nach der Kinder- und Jugendhilfe unterzubrin-
gen sind. 

Im Weiteren sollten die rechtlichen und tatsächlichen 
Voraussetzungen verbessert werden, damit ehemalige Kin-
dersoldaten adäquate und altersgerechte Therapiemöglich-
keiten wahrnehmen können. Es sollte zudem sichergestellt 
werden, dass ehemalige Kindersoldaten nicht in Abschie-
bungshaft genommen werden. Dazu sollte eine Regelung 
im AufenthG geschaffen werden, nach der die Maßnahme 
der Abschiebungshaft bei Minderjährigen grundsätzlich 
untersagt wird.
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Rekrutierung von 17-Jährigen in die Bundeswehr

Bei der Aushandlung des Zusatzprotokolls zur Kinder-
rechtskonvention auf internationaler Ebene konnte sich 
die »straight 18«-Position nicht durchsetzen. Die große 
Mehrheit der Vertragsstaaten des Zusatzprotokolls prak-
tiziert hingegen die »straight 18«-Position, darunter sind 
auch zahlreiche europäische Staaten. Die Position, dass 
man in Deutschland auf 17-jährige Minderjährige in der 
Bundeswehr angewiesen sei, vermag nicht zu überzeugen. 
Deutschland sollte vielmehr dem Vorbild anderer Staaten 
und der Anregung des UN-Ausschusses für die Rechte des 
Kindes folgen, das Mindestalter für die Rekrutierung in 
die Bundeswehr auf 18 Jahre anzuheben, um den rechtli-
chen Schutz von Minderjährigen insgesamt zu erhöhen. 
Der Gesetzgeber sollte eine entsprechende Änderung der 
Gesetzeslage herbeiführen, nach der das Mindestalter für 
den Eintritt in deutsche Streitkräfte grundsätzlich auf 18 
Jahre festgelegt wird. 

Möglichkeit für Minderjährige, ihren Dienst bei den 
Streitkräften aus freien Stücken einzustellen

Solange Minderjährige in der Bundeswehr dienen, sollte 
die gegenwärtige Rechtslage mit Blick auf die Verpflich-
tungen aus dem Zusatzprotokoll überarbeitet werden. Die 
Gesetzeslage sollte dabei um Regelungen ergänzt werden, 
nach denen es allen Minderjährigen möglich wird, ihren 
Dienst bei den Streitkräften jederzeit durch einseitige 
Erklärung zu beenden. Dadurch sollte ebenfalls gewährleis-
tet sein, dass sich Minderjährige unter keinen Umständen 
wegen eines Verstoßes gegen die Pflicht zur militärischen 
Dienstleistung nach dem Wehrstrafgesetz (WStG) strafbar 
machen können.

Stärkung der Menschenrechts- und Friedenserziehung

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat Deutsch-
land in seinen Empfehlungen aus dem Jahr 2008 nahe-
gelegt, seine Bemühungen darin zu verstärken, dass alle 
Schulkinder in den Genuss von Menschenrechtserziehung 
und insbesondere Friedenserziehung kommen. Menschen-
rechts- und Friedenserziehung sind in Art. 29 der KRK 
als Bildungsziele verbindlich verankert. Es ist indes nicht 
erkennbar, dass die Empfehlungen des UN-Ausschusses 
für die Rechte des Kindes in Deutschland Wirkung gezeigt 
hätten. Menschenrechtserziehung ist in Deutschland zwar 
grundsätzlich als Bestandteil der Bildungspolitik vorgese-
hen; in den Schulgesetzen der Länder trifft dies zum Teil 
auch auf »Friedenserziehung« zu. Menschenrechts- und 
Friedenserziehung ist in der Praxis deutscher Schulen 
aber kein regelmäßiger und fester Bestandteil im Schul-

unterricht. Die nicht ausreichende Umsetzung von Men-
schenrechtserziehung an deutschen Schulen ist in der Ver-
gangenheit bereits von anderen internationalen Menschen-
rechtsgremien kritisiert worden. Damit Deutschland den 
menschenrechtlichen Anforderungen gerecht wird, sollten 
Menschenrechts- und Friedenserziehung fester Bestandteil 
in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern werden; 
zudem ist seitens der Politik dafür Sorge zu tragen, dass sie 
im Schulunterricht auch tatsächlich stattfinden.

Werbung für den Einsatz der Bundeswehr im Ausland 
(Afghanistan) durch die Bundeswehr an deutschen Schulen

Zu einem Bildungssystem, dass den Menschenrechten und 
damit auch der KRK gerecht werden will, gehört unter ande-
rem, dass es die Meinungs- und Informationsfreiheit achtet. 
Offenheit und Transparenz müssen wesentliche Merkmale 
des Unterrichts sein. Was in der Wissenschaft und in der 
Politik kontrovers diskutiert wird, muss auch im Unterricht 
kontrovers erscheinen. 

Jugendoffizieren der Bundeswehr im Schulunterricht – 
inhaltlich und auch konzeptionell – eine Rolle einzuräu-
men, wie sie sich offiziellen Dokumenten der Bundeswehr 
entnehmen lässt, ist mit den menschenrechenrechtlichen 
Vorgaben der KRK nicht in Einklang zu bringen. Politische 
Bildung im Schulunterricht darf nicht einseitig von Mitglie-
dern nationaler Streitkräfte ausgehen und vermittelt werden. 
Die aufgezeigte Problematik ist struktureller Natur und im 
Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Bildungsauf-
trag der Schulen hier nicht von Lehrkräften, sondern von 
Bundeswehrkräften wahrgenommen wird. Die Politik hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die in diesem Bericht aufgezeigte 
Einflussnahme der Bundeswehr durch den Auftritt von 
Jugendoffizieren in Klassenzimmern unterbunden wird.  

Kooperation der Bundeswehr mit Grundschülern

Ein weiteres Beispiel, bei dem deutlich wird, wie weitrei-
chend die Verzahnung von Bundeswehr und Schule in 
Deutschland voranschreitet, handelt von einem Schulpro-
jekt, das im Jahr 2011 in der 1. Klasse an einer Grundschule 
in Nordrhein-Westfalen startete. Es begann damit, dass 
die Lehrerin gemeinsam mit ihren Schülern Schutzengel 
bastelte, die sie ins Camp Marmal nach Mazar-e Sharif nach 
Afghanistan schickte. Im folgenden Schuljahr integrierte die 
Lehrerin aktuelle Informationen zum deutschen Einsatz in 
Afghanistan in den täglichen Schulalltag. Jeden Morgen wer-
den seither bei Unterrichtsbeginn die aktuelle Uhrzeit und 
das Wetter im Einsatzland verkündet. Zudem schließen die 
Kinder die im Einsatz befindlichen deutschen Soldaten in 
ihre morgendlichen Gedanken ein.

4. Zusammenfassung mit Empfehlungen
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Die Bundesregierung hat das Projekt ausdrücklich begrüßt 
und darauf verwiesen, dass es bei den deutschen Solda-
tinnen und Soldaten großen Anklang finde. Eine solche 
Betrachtungsweise greift indes zu kurz. Das Schulprojekt 
wirft vielmehr Grundsatzfragen auf, ab welchem Alter und 
in welcher Form man militärische Einsätze der Bundes-
wehr im Ausland im Schulunterricht thematisieren kann. 
Dabei geht es vor allem um die Frage, ob es möglich ist, 
das Thema so zu behandeln, dass es nicht zu Verstößen 
gegen die in Art. 29 KRK normierten Bildungsziele und die 
gebotene Offenheit und Transparenz im Schulunterricht 
kommt. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft (GEW) in Nordrhein-Westfalen hat insofern 
zu Recht darauf hingewiesen, dass man den Konflikt in 
Afghanistan im Politikunterricht an einer weiterführenden 
Schule behandeln könne, nicht aber mit sechsjährigen Kin-
dern, zumal man immer die Argumente für und gegen den 
Einsatz mitbedenken müsse. Sie vermutet daher eine »ein-
seitige Beeinflussung der Kinder«.

Die Bundeswehr hat das Schulprojekt unter dem Namen 
»Engel für Afghanistan« zum Gegenstand eigener Öffent-
lichkeitsarbeit gemacht. So hat die Bundeswehr in einer 
Nachrichtenmeldung auf ihrer Luftwaffen-Homepage im 
Juli 2012 verkündet, dass zukünftig eine Einheit der Luft-
waffe mit der 2. Schulklasse »kooperieren« und das Projekt 
»bis zum Jahr 2014«, bis die Schüler die Grundschule ver-
lassen haben, »aktiv fördern« werde. 

Mit einer solchen Nachrichtenmeldung werden die Kinder 
von der Bundeswehr vereinnahmt und für eigene Zwecke 
der Öffentlichkeitsarbeit instrumentalisiert. Die Bundesre-
gierung sollte dringend darauf hinwirken, dass die Bundes-
wehr entsprechende Instrumentalisierungen von Grund-
schülern unterlässt.  

Werbung für die Bundeswehr als Arbeitgeber im schu-
lischen und außerschulischen Bereich

Für Staaten wie Deutschland, die Minderjährige in ihre 
Streitkräfte einziehen, ist der Rahmen, in dem die Streit-
kräfte als Arbeitgeber beworben werden dürfen, durch den 
menschenrechtlichen Minderjährigenschutz des Zusatz-
protokolls und der Kinderrechtskonvention begrenzt. Im 
Vordergrund haben dabei Information und Aufklärung zu 
stehen. Einseitige oder gar manipulierende Werbemaßnah-
men haben zu unterbleiben, genauso wie Gewalt verherrli-
chende oder Gewalt verharmlosende Rhetorik. Überdies ist 
der rechtliche Rahmen, in dem sich die nationalen Streit-
kräfte um Nachwuchsförderung bemühen dürfen, ebenfalls 
durch die in Art. 29 kodifizierten Bildungsziele begrenzt, 
wenn entsprechende Maßnahmen im schulischen Bereich 

erfolgen. Solange keine einseitige Beeinflussung der Schüle-
rinnen und Schüler vorliegt, ist es zulässig, dass die Bundes-
wehr – etwa im Rahmen allgemeiner Berufsberatungstage an 
Schulen – interessierte Schüler über Berufsmöglichkeiten bei 
der Bundeswehr aufklärt. Über die Berufsberatung in Schu-
len sind aber auch die Eltern vorab zu informieren, da sie in 
erster Linie für die Erziehung und Entwicklung des Kindes 
verantwortlich sind. 

Die Bundeswehr unternimmt umfassende Werbemaßnah-
men, die gerade auf Jugendliche abzielen, etwa auf Messen, 
im Internet, Radio, Fernsehen, in Zeitungen, bei Sportveran-
staltungen, in diversen Jugendmedien und auch Schülerzei-
tungen.

Dabei taucht die Einsatzrealität der Bundeswehr mit ihren 
Risiken, Tod und Verwundung, in den Werbebotschaften 
regelmäßig nicht auf. Die Werbebotschaften lauten vor 
allem: gute Ausbildung, gute Aufstiegschancen, Kamerad-
schaft und Abenteuer.

Problematisch ist überdies, dass die in diesem Bericht auf-
gezeigte Werbung der Bundeswehr für ihre Einsatzpolitik 
im Schulunterricht durch Jugendoffiziere und Werbung der 
Bundeswehr für sich als Arbeitgeber im Schulalltag ineinan-
der übergehen. Mit ihren Auftritten in Klassenzimmern kön-
nen die Jugendoffiziere schon bei Minderjährigen ab dem 
14. Lebensjahr ein besonderes Interesse an der Bundeswehr 
als Arbeitgeber wecken oder befördern. 

Darüber hinaus organisiert die Bundeswehr auch Tagesver-
anstaltungen für Schülerinnen und Schüler, insbesondere 
den sogenannten »Tag der Schulen«. Die Veranstaltungen 
finden auf dem Gelände der Bundeswehr statt. Zum »Tag 
der Schulen« lädt der Jugendoffizier alle Schulen des Ein-
zugsgebiets der Kaserne ein. Dabei können die Schülerinnen 
und Schüler etwa die Kasernen besichtigen und den Alltag 
bei der Bundeswehr miterleben und mit Soldatinnen und 
Soldaten sprechen. Zugleich besteht die Möglichkeit, sich 
über den Berufseinstieg bei der Bundeswehr zu informieren. 

Abgesehen davon, dass bei solchen Besuchen der Bundes-
wehr Vorträge durch die Jugendoffiziere gehalten werden 
und zugleich Berufsberatung angeboten wird, scheinen bei 
solchen Tagesveranstaltungen pädagogische und inhaltliche 
Standards zu fehlen. Die Politik sollte daher darauf hinwir-
ken, dass entsprechende Exkursionen Minderjähriger zu 
Veranstaltungen in Kasernen der Bundeswehr im Schulall-
tag unterbleiben.

Die Bundeswehr sucht den Kontakt zu Minderjährigen 
als potentieller Arbeitgeber immer früher. So bietet sie 
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im Rahmen des sogenannten Girls’ Day regelmäßig Ver-
anstaltungen an, um sich speziell bei Schülerinnen als 
zukünftiger Arbeitgeber interessant zu machen. Obwohl 
für die Teilnahme an den Veranstaltungen – nach einer 
Selbstverpflichtung der Bundeswehr – ein Mindestalter von 
14 Jahren festgelegt ist, passierte es in den letzten Jahren 
immer wieder, dass auch Minderjährige unter 14 Jahren, – 
13-, Zwölf- oder Elfjährige –, an entsprechenden Veranstal-
tungen teilgenommen haben. 

Ein Beispiel für eine Werbekampagne der Bundeswehr, 
die in der Öffentlichkeit besondere Kritik hervorgerufen 
hat, stammt aus Sommer und Herbst 2012. Dabei wurde in 
einem großen deutschen Jugendmagazin (»Bravo«) online 
eine Werbekampagne für sogenannte »Adventure Camps« 
der Bundeswehr gestartet. Jugendliche ab 16 Jahren konn-
ten sich für die Teilnahme an einem Camp bewerben und 
eine kostenlose Teilnahme gewinnen. Zur Auswahl stan-
den ein »Adventure Camp« am Strand und eines in den 
Bergen. Zu Recht wurde kritisiert, dass die im Rahmen der 
Kampagne vorgenommene Darstellung der Bundeswehr – 
als ein Ort von Abenteuern – in einem krassen Gegensatz 
zur Einsatzrealität der Streitkräfte stehe und das von der 
Bundeswehr ausgewählte Medium bereits von Minderjäh-
rigen ab dem zehnten Lebensjahr genutzt wird. 

Werbekampagnen wie für die »Adventure Camps« der 
Bundeswehr verstoßen gegen den in diesem Bericht auf-
gezeigten menschenrechtlichen Minderjährigenschutz, 
der von den Vertragsstaaten des Zusatzprotokolls und der 
Kinderrechtskonvention zu gewährleisten ist. Die Bundes-
regierung sollte sicherstellen, dass die Bundeswehr keine 
entsprechenden Werbekampagnen mehr vornimmt. Darü-
ber hinaus sollte sie sicherstellen, dass Werbung für die 
Bundeswehr grundsätzlich auf Risken von Auslandseinsät-
zen hinzuweisen hat.      

Waffenexporte 

Deutschland sollte der Empfehlung des UN-Ausschusses 
nachkommen, ein spezielles Verbot für die Ausfuhr von 
Waffen einzuführen, wenn der endgültige Einsatzort ein 
Land ist, in dem Kinder bekanntermaßen – oder möglicher-
weise – rekrutiert werden oder bei Feindseligkeiten zum 
Einsatz kommen. Vor dem Hintergrund, dass Deutschland 
weltweit zu den größten Exporteuren von Rüstungsgütern 
gehört, ebenso bei Kleinwaffen, sollte die Bundesregierung 
ihre Rüstungsexportpolitik umfassend überdenken. Die 
gegenwärtige Praxis bei Genehmigungen von Rüstungs-
exporten, speziell auch von Kleinwaffen, ist nicht nach-
vollziehbar. Durch eine grundlegende Überprüfung und 
Änderung deutscher Rüstungskontrollpolitik könnte 

Deutschland insgesamt das Risiko mindern, dass Kinder 
unter deutscher Mitwirkung in ihren Menschenrechten ver-
letzt werden.   

Beachtung eingegangener Verpflichtungen gegenüber ehe-
maligen, nach Deutschland geflohener, Kindersoldaten 

Die KRK und das Zusatzprotokoll haben erhebliche Rele-
vanz für ehemalige Kindersoldaten, die nach Deutschland 
fliehen. Bei diesen handelt es sich regelmäßig um unbeglei-
tete Minderjährige. Beim Umgang Deutschlands mit diesen 
Minderjährigen lassen sich deutliche Defizite in der Umset-
zung der eingegangenen menschenrechtlichen Verpflich-
tungen ausmachen. Die bestehenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für diese Kinder und ihre tatsächliche, insbeson-
dere psychosoziale Situation, offenbaren einen erheblichen 
Handlungsbedarf Deutschlands. Damit unbegleitete Min-
derjährige nicht weiter in Asylverfahren gedrängt werden, 
sollten in das deutsche Aufenthaltsgesetz Regelungen einge-
fügt werden, die ihren Aufenthalt für die Dauer sogenannter 
Clearingverfahren sichern. Außerdem sollten Asylverfahren 
oder Verfahren zur Beantragung von Aufenthaltstiteln nach 
dem Aufenthaltsgesetz insgesamt kindgerechter werden; 
dabei sollten unter 18-Jährige verfahrensrechtlich nicht 
wie Erwachsene behandelt werden. Zudem ist dafür Sorge 
zu tragen, dass unbegleitete Minderjährige wie ehemalige 
Kindersoldaten im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
untergebracht werden. Hierzu sollten vom Bund klarstel-
lende gesetzliche Regelungen getroffen werden, nach denen 
die Verteilung von Minderjährigen nach dem Asylverfah-
rensgesetz (AsylVfG) beziehungsweise Aufenthaltsgesetz 
(AufenthG) zu unterbleiben hat. Zugleich sollte § 6 Abs. 2 
Sozialgesetzbuch VIII, der den persönlichen Geltungsbe-
reich der Kinder- und Jugendhilfe für ausländische Kinder 
einschränkt, gestrichen werden. Außerdem sollten von den 
zuständigen Ministerien auf Länderebene Handlungsanwei-
sungen erlassen werden, nach denen Minderjährige in jedem 
Fall nach der Kinder- und Jugendhilfe unterzubringen sind. 
Im Weiteren sollten adäquate und altersgerechte Therapie-
angebote für ehemalige Kindersoldaten ausgebaut werden. 
Damit unbegleitete Minderjährige wie ehemalige Kindersol-
daten nicht in Abschiebungshaft genommen werden, sollte 
eine Regelung im AufenthG geschaffen werden, nach der die 
Maßnahme der Abschiebungshaft bei Minderjährigen grund-
sätzlich untersagt wird.
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5. Anhang
Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention 
betreffend die Beteiligung von Kindern an 
bewaffneten Konflikten
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Kindernothilfe – Für die Rechte der Kinder

Die Kindernothilfe ist eines der größten christlichen Kinderhilfswerke Europas. Sie erreicht mit ihren knapp 1.000 Pro-
jekten rund 780.000 Mädchen und Jungen in 30 Ländern Asiens, Afrikas, Lateinamerikas sowie in Osteuropa. Ziel der 
Förderung ist, dass Kinder aus den ärmsten Schichten der Bevölkerung eine Chance auf ein besseres Leben bekommen.
Die Kindernothilfe orientiert ihr Handeln an dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes. Sie stärkt junge 
Menschen in ihren Rechten und darin, für ihre Rechte einzutreten. Unter anderem setzt sie sich für Kinder ein, die von 
Kriegen betroffen sind. Dazu zählen im Krisenfall Nothilfe mit Lebensmitteln und mit medizinischer Versorgung,  the-
rapeutische Begleitung von ehemaligen KindersoldatInnen, die Unterstützung von Kriegswaisen und die Reintegration 
von Kindern in Schule und Ausbildung. Zum Beispiel werden vom Krieg betroffene Kinder in Burundi in Selbsthilfe-
gruppen unterstützt. 

Auf politischer Ebene setzt sich die Kindernothilfe für eine Umsetzung und Stärkung der Kinderrechte ein, fordert ein 
Beschwerderecht für Kinder und ist aktiv im Deutschen Bündnis Kindersoldaten. In Deutschland wird die Arbeit der 
Kindernothilfe von über 100.000 Menschen gefördert. Für ihren seriösen Umgang mit Spendengeldern trägt sie das 
Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (www.dzi.de). Im Rahmen des Tranzparenzpreises von 
PricewaterhouseCoopers wurde die Kindernothilfe 2010 für eine qualitativ hochwertige Berichterstattung ausgezeichnet.

Spendenkonto 454 540, KD-Bank eG Duisburg, BLZ 350 601 90

 
terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not 
 
Unser Ziel ist eine »terre des hommes«, eine »Erde der Menschlichkeit«. Wir helfen Straßenkindern, verlassenen und 
arbeitenden Kindern, kümmern uns um die Opfer von Krieg und Gewalt und sorgen für die Ausbildung von Kindern. 
Wir unterstützen Jungen und Mädchen, deren Familien an Aids gestorben sind, setzen uns ein für die Bewahrung der 
biologischen und kulturellen Vielfalt und für den Schutz diskriminierter Bevölkerungsgruppen.  
 
terre des hommes Deutschland e.V. wurde 1967 von engagierten Bürgern gegründet, um schwer verletzten Kindern aus 
dem Vietnamkrieg zu helfen. Der Verein ist unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Par-
teien und fördert in 35 Projektländern gut 450 Projekte für notleidende Kinder.  
 
terre des hommes schickt keine Entwicklungshelfer, sondern unterstützt einheimische Initiativen. Unsere Projektpartner 
vor Ort bauen Schulen und Kinderschutzzentren und betreuen Kinder. Dabei richtet terre des hommes seine Arbeit kon-
sequent an den Kinderrechten aus. In Deutschland engagieren sich Menschen in 146 Orten ehrenamtlich für Kinder.

 
Spendenkonto 700 800 700, Volksbank Osnabrück eG, BLZ 265 900 25
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Plan International Deutschland e. V. 

 
Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 50 Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, 
unabhängig von Religion und Politik. Die nachhaltigen Selbsthilfeprojekte werden über Patenschaften, Einzelspen-
den, öffentliche Mittel sowie Firmenkooperationen finanziert. Von den weltweit 1,5 Millionen Kinderpatenschaften 
betreut Plan Deutschland über 300.000 und erreicht damit in den Programmgebieten etwa drei Millionen Menschen. 
Die Programme werden nach dem Konzept der kindorientierten Gemeindeentwicklung in Abstimmung mit den Kin-
dern, Familien und Gemeinden geplant und realisiert. Ziel ist die dauerhafte Verbesserung der Lebensumstände. Mit 
der Kampagne »Because I am a Girl« macht sich Plan für die Rechte von Mädchen stark und erreichte bei der UN die 
Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober. Plan Deutschland trägt das DZI-Spenden-Siegel des Deutschen 
Zentralinstituts für soziale Fragen und ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das 
Kinderhilfswerk erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers und in einer Analyse des Wirtschaftsmagazins Capital. 
 
Spendenkonto 9444933, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ: 25120510 

 
UNICEF – Gemeinsam für Kinder 
 
Unter dem Leitsatz »Gemeinsam für Kinder« setzt sich UNICEF weltweit dafür ein, die Kinderrechte für jedes Kind 
zu verwirklichen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen arbeitet in über 150 Ländern. UNICEF versorgt jedes 
zweite Kind weltweit mit Impfstoffen, baut Brunnen und stellt Schulmaterial für Millionen Kinder bereit. Auch der 
Schutz von Kindern vor Gewalt und Ausbeutung ist wichtiger Schwerpunkt – besonders in Konflikt- und Krisensituati-
onen. Gleichzeitig setzt sich UNICEF politisch ein, um die Lebenssituation der Kinder nachhaltig zu verbessern – auch 
in Deutschland. Grundlage der UNICEF-Arbeit ist die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. In Deutsch-
land verankern 8.000 ehrenamtliche Helfer mit ihrem Engagement die Arbeit von UNICEF in der Bevölkerung. 
 
Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), Berlin, bescheinigt der Organisation eine seriöse und vertrauens-
würdige Mittelverwendung. 2010 erhielt UNICEF Deutschland beim Transparenzwettbewerb von PricewaterhouseCoo-
pers den ersten Preis für vorbildliche Berichterstattung. 
 
Spendenkonto 300 000, Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00

 
 
World Vision Deutschland e. V. 
 
World Vision Deutschland e. V. ist ein christliches Hilfswerk mit den Arbeitsschwerpunkten nachhaltige Entwicklungs-
zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und entwicklungspolitische Anwaltschaftsarbeit. Im Finanzjahr 2011 wurden 289 
Projekte in 51 Ländern durchgeführt. World Vision Deutschland ist mit weiteren World Vision-Werken in fast 100 Län-
dern vernetzt. World Vision unterhält offizielle Arbeitsbeziehungen zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) und arbeitet eng mit dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten 
Nationen (UNHCR) zusammen. World Vision Deutschland ist Mitglied der Bündnisse »Aktion Deutschland Hilft« und 
Gemeinsam für Afrika. 
 
Spendenkonto: Evangelische Kreditgenossenschaft, Konto 8800, BLZ 520 604 10 
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1. »Straight 18«: Kein Kind unter 18 Jahren darf in Armeen, bewaffneten Gruppen oder anderen militärischen 

Verbänden eingesetzt oder geschult werden. Dies gilt unabhängig von der Funktion (auch nicht ohne Waffe!) 

und unabhängig davon, ob es unfreiwillig oder »freiwillig« geschieht. Auch dürfen unter 18-Jährige prinzipiell 

nicht für Armeen oder bewaffnete Gruppen geworben werden. Alle Kinder unter 18 Jahren müssen aus Armeen 

und bewaffneten Gruppen entlassen werden und bei ihrer Rückkehr ins zivile Leben unterstützt werden. 

2. Bestrafung der Verantwortlichen: Personen, Staaten und bewaffnete Gruppen, die Kinder rekrutieren, müs-

sen öffentlich benannt und bestraft werden. Personen müssen vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder 

vor nationalen Gerichten angeklagt werden. Staaten und bewaffnete Gruppen müssen öffentlich verurteilt 

(zum Beispiel vom UN-Sicherheitsrat) und sanktioniert werden (wirtschaftliche Konsequenzen, Reiseverbote, 

Kontensperrungen.) 

3. Versorgung, Schutz und Hilfe für geflohene Kindersoldaten: Medizinische und psychologische Versorgung, 

Schutz vor erneuter Rekrutierung sowie schulische und berufliche Bildung sind für alle ehemaligen Kinder-

soldaten lebenswichtig – gerade auch wenn sie als Flüchtlinge in Industrieländer wie Deutschland kommen. 

Hier gibt es in Deutschland große Probleme, geflohene Kindersoldaten und andere Flüchtlingskinder werden 

systematisch benachteiligt und sind oft ständig von Abschiebung bedroht. 

4. Gewährung von politischem Asyl: Ehemaligen Kindersoldaten muss in allen Ländern, in die sie geflohen 

sind, Schutz und politisches Asyl gewährt werden – natürlich auch in Deutschland und anderen Industrielän-

dern. Dies ist in Deutschland bisher nur selten der Fall. 

5. Stopp von Waffenexporten: Waffen (insbesondere Kleinwaffen), Waffenteile oder Munition dürfen nicht 

mehr in Krisenregionen exportiert werden, in denen Kindersoldaten eingesetzt werden. Hier ist Deutschland 

besonders in der Pflicht, denn es ist weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. Auch die illegalen Umwege, 

über die (auch deutsche) Waffen in Krisenländer gelangen, müssen dichtgemacht werden: Stopp der Vergabe 

von Waffenproduktionslizenzen ins außereuropäische Ausland und Stopp des Exports von Waffen in Dritt-

länder, die die Waffen in Krisengebiete weiterleiten. 

6. Mehr Geld für Kindersoldaten-Hilfsprogramme: Die staatlichen und internationalen Mittel für Präventions- 

und Reintegrationsprogramme für Kindersoldaten müssen deutlich erhöht werden. In vielen Ländern mit 

Kindersoldaten gibt es keinerlei Mittel für solche Programme.

Die Forderungen des
Deutschen Bündnisses Kindersoldaten


